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Liebe Vertreter*innen des Sports,

die Bedeutung des Sports für unsere Stadtgesellschaft ist unge- 
brochen. Ob in der Schule oder im Verein, ob ungebunden im 
Freundeskreis oder alleine beim Laufen, Radeln oder Schwimmen: 
Der Sport hat positive Wirkungen für uns alle, ganz unabhängig 
vom Alter, vom Geschlecht, der Herkunft oder anderen persönli-
chen Merkmalen. Er bringt uns zusammen, macht uns gesünder, 
stärkt unser Selbstbewusstsein und schafft wichtige Grundlagen
– auch für die Persönlichkeit und die geistige Leistungsfähigkeit.
Deshalb ist es der Landeshauptstadt München wichtig, den Sport 
zu fördern. 

Mit den „Richtlinien der Landeshauptstadt München zur Förderung 
des Sports“ hat der Stadtrat ein umfangreiches Regelwerk für die 
Münchner Sportförderung geschaffen. Darin sind die verschiede-
nen Formen der finanziellen Unterstützung mit Schwerpunkt auf 
dem Breitensport beschrieben und geregelt. 

Hierzu gehören im Rahmen der klassischen Vereinsförderung die 
Sportbetriebspauschale für das Alltagsgeschäft der Vereine, der 
Unterhaltszuschuss für vereinseigene Sportanlagen, Investitions-
zuschüsse und Darlehen für Baumaßnahmen sowie die langfristige 
Überlassung städtischer Grundstücke für Vereinssportanlagen. 
Im Bereich der Projektförderung werden verschiedene Sportver-
anstaltungen, Projekte der Inklusion und Integration sowie des 
Trend- und Actionsports unterstützt und gefördert. 

Ein wesentliches Augenmerk bei der Überarbeitung der Sportför-
derrichtlinien war der Abbau geschlechterbezogener Benachteili-
gungen im Sport. Unter anderem wurden hierzu in einer Arbeits-
gemeinschaft, bestehend aus Vertreter*innen des Sportbeirats, 
des Stadtrats und der Verwaltung, die Richtlinien im Hinblick auf 
Geschlechtergerechtigkeit und die Förderung von Mädchen und 
Frauen im Sport verbessert. Im Rahmen der Mitgliederverwaltung 
wird künftig auch das dritte Geschlecht berücksichtigt.

Die Themen Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung haben 
bereits Eingang in die Sportförderrichtlinien gefunden (z.B. bei der 
Vermeidung umweltschädlicher Füllmaterialien bei Kunstrasenplät-
zen) und sollen auf kommunaler Ebene weiter ausgebaut werden.

Vorwort
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Verena Dietl 
3. Bürgermeisterin

Der Sportausschuss des Stadtrats hat zudem im Dezember 2022 
beschlossen, Münchens Sportvereine mit insgesamt einer Million 
Euro zusätzlich zu unterstützen. Je 500 000 Euro fließen damit 
in die Erhöhung der Sportbetriebspauschale sowie in die Aufsto-
ckung der Zuschusszahlungen zum Unterhalt der vereinseigenen 
Sportanlagen.

Mit diesen Mitteln wird nicht nur die Liquidität der Münchner 
Sportvereine erhöht, sie erhalten dadurch auch mehr Planungs-
sicherheit für ihre wichtige Arbeit. Die Erhöhung soll insbesondere 
zu einer Entlastung der enormen Kostensteigerungen der Vereine 
in nahezu allen Bereichen, besonders bei den Energiekosten, bei-
tragen. Hier ist auch in den kommenden Jahren nicht mit einer 
Entspannung zu rechnen. 

Es ist uns ein großes Anliegen, die wertvolle Arbeit der Münchner 
Sportvereine in dieser herausfordernden Zeit weiter zu unterstüt-
zen. München braucht seine Sportvereine, sie leisten einen un-
schätzbaren Beitrag zum Funktionieren unserer Stadtgesellschaft 
und sind nicht selten eine tragende Säule in der Lebens- und 
Freizeitgestaltung vieler Münchner*innen.

In diesem Sinne freuen wir uns auf die weitere Zusammenarbeit 
mit Ihnen!

Florian Kraus
Referent für Bildung 

und Sport
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In der Bayerischen Verfassung ist die För-
derung des Sports als Staatsziel verankert.
Auch der Stadtrat der Landeshauptstadt 
München bekennt sich zu dieser kommu-
nalen Schwerpunktaufgabe. 

Dabei ist die Landeshauptstadt München 
auch in der Sportförderung der UN-Grund-
rechtecharta, der Europäischen-Charta zur 
Gleichstellung von Frauen und Männern 
auf lokaler Ebene sowie der UN-Behinder-
tenrechtskonvention verpflichtet. Unabhän-
gig davon bekennt sich die Landeshaupt-
stadt München klar und ohne Ausnahme 
gegen Gewalt, Rassismus, Intoleranz und 
Diskriminierung jeglicher Art im Sport.
Sportförderung soll allen Münchner*innen 
gleichermaßen zugutekommen und aktiv 
die Teilhabegerechtigkeit sicherstellen. 

Präambel

Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem 
Breitensport. Der Vereinssport bietet den 
Münchner*innen ein verlässliches, vielfäl-
tiges und sehr qualifiziertes Sportangebot. 
Seine Entwicklung verläuft so rasant wie 
das Bevölkerungswachstum.

Mit 689 Sportvereinen und insgesamt 
387 592 aktiven Mitgliedern im Jahr 2023 
hat der Münchner Vereinssport binnen 
zehn Jahren einen Zuwachs von rund 10 % 
erlebt. Die Stadtbevölkerung ist in diesem 
Zeitraum um 8 % gewachsen. Auch das 
zeigt, dass viele Münchner*innen trotz der 
vielen Angebote Einzel- oder Individual-
sport weiter gerne in ihrem Verein Sport 
treiben. Der Jugendanteil beträgt knapp  
30 % und ist damit seit Jahren stabil.

Immer wieder nehmen Vereine trotz weit-
gehend ehrenamtlicher Führungsstrukturen 
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ganz selbstverständlich neue Aufgaben 
und Herausforderungen an, zum Beispiel 
bei der Integration von Geflüchteten und 
der Einbeziehung von Menschen mit Be-
hinderungen.

Darüber hinaus müssen sich Sportanbieter 
um komplexe Themen aus den Bereichen 
Recht, Steuern, Versicherungen, Adminis-
tration, Facility Management, IT, Marketing, 
Wirtschaftsführung und um das sportliche 
Programm kümmern. Gerade die Planung 
der Sportangebote ist stark der gesell-
schaftlichen Entwicklung unterworfen. Viele 
Grundlagen haben sich verändert, zum Bei-
spiel die Flexibilisierung von Arbeitszeiten, 
die Technisierung des alltäglichen Lebens, 
die demografische Zusammensetzung der 
Bevölkerung und die Freizeitbedürfnisse.

Daraus resultiert ein anderes Sportver-
halten. Zielgruppen, Motive und Bedürf-
nisse haben sich gewandelt und der 
Sportlandschaft – den Sportarten, den 
Bewegungsformen, den Sportstätten und 
dem öffentlichen Raum – ein vielfältigeres 
Erscheinungsbild gegeben. Auch das Wie 
ist bedeutender geworden, also die Qualität 
von Kursen, die Kompetenzen von Übungs-
leiter*innen sowie die Möglichkeit, offene 
Angebote flexibel zu nutzen. Auf diese 
Entwicklungen muss reagieren, wer die 
Bevölkerung für den Sport gewinnen will. 
Die Landeshauptstadt München unter-
stützt die Sportanbieter dabei nach Kräften.

Die Sportförderrichtlinien fassen dieses in 
einer Grundlage zusammen und tragen so 
erheblich zur Unterstützung aller Sportan-
bieter bei. So wird die Landeshauptstadt 
München ihrer Verantwortung in der kom-
munalen Sportförderung gerecht.
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(1) Fördervoraussetzungen von Vereinen  
bei ausschließlicher Vereinsförderung

Soweit in den nachfolgenden Bestimmun-
gen als Förderungsempfänger nur Vereine 
in Betracht kommen, haben diese folgende 
Voraussetzungen zu erfüllen:

1. Die Rechtsfähigkeit ist durch Eintragung  
 in das Vereinsregister des zuständigen  
 Amtsgerichts gegeben.

2. Der Vereinssitz ist laut Vereinsregister in  
 München.

3. Der Verein ist seit mindestens einem  
 Jahr im Vereinsregister eingetragen oder  
 setzt zumindest teilweise die bisherige  
 sportliche Arbeit eines oder mehrerer,  
 seit mindestens einem Jahr eingetrage- 
 ner Vereine fort oder übernimmt Auf- 
 gaben eines oder mehrerer  langjähriger  
 Vereine im Rahmen einer Fusion bzw.  
 im Rahmen einer Interessen- oder Start- 
 gemeinschaft oder eines Trägervereins.

4. Die Gemeinnützigkeit ist vom Finanzamt  
 für Körperschaften anerkannt.

5. In der Satzung sind als Vereinszweck  
 Ziele zur Pflege des Sports oder einer  
 Sportart festgelegt (eine Nennung unter  
 den Aufgaben zur Erreichung des Ver- 
 einszwecks genügt nicht).

6. Mindestens 50 % der Mitglieder oder  
 mindestens 1.000 Mitglieder haben  
 ihren Hauptwohnsitz in München.

7. Der Verein hat mindestens 25 aktive  
 Mitglieder.

Allgemeine Fördervoraussetzungen

8. Mitgliedschaft in einem der nachfolgen- 
 den Fachverbände:

 • Bayerischer Landes-Sportverband  
  (BLSV) sowie gleichzeitig mindestens  
  in einem seiner Fachverbände oder  
  Anschlussorganisationen
 • Bayerischer Behinderten- und  
  Rehabilitations-Sportverband (BVS)
 • Bayerischer Sportschützenbund  
  (BSSB)
 • Deutscher Alpenverein (DAV) 
 • NaturFreunde Deutschland

(2)  Antragstellende ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit

Soweit als Förderungsempfänger*innen 
Antragstellende ohne eigene Rechts-
persönlichkeit (z. B. Initiativen) in Frage 
kommen, müssen mindestens zwei, auch 
faktisch haftungsfähige Mitglieder oder 
alle Mitglieder die gesamtschuldnerische 
Haftung für die ordnungsgemäße Verwen-
dung der Mittel übernehmen.

(3)  Diskriminierungsverbot

Förderfähig ist nur, wer nach Maßgabe 
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgeset-
zes Menschen aufgrund ihrer ethnischen 
Herkunft, ihres Geschlechts, ihrer Religion 
oder Weltanschauung, einer Behinderung, 
des Alters oder der sexuellen Identität 
nicht benachteiligt. 

Antragstellende dürfen insbesondere kein 
gewalttätiges rassistisches, sowie religiös, 
sozial oder anderweitig diskriminierendes 
Gedankengut pflegen oder verbreiten.
  

§ 1
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Insbesondere dürfen weder in Wort noch  
in Schrift die Würde des Menschen verächt- 
lich gemacht werden, noch dürfen Symbole  
verwendet oder verbreitet werden, die für  
Organisationen stehen oder diese repräsen- 
tieren, welche oben genanntes Gedanken-
gut verbreiten.

(4) Spezielle Anforderungen für die 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

1. Nachfolgende Anforderungen gelten  
 für Förderungen nach § 3 sowie sonstige  
 Förderungen, bei denen Tätigkeiten In- 
 halt des Förderungsgegenstands sind,  
 die die berufliche oder ehrenamtliche  
 Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung  
 oder Ausbildung Minderjähriger umfas- 

 sen oder die in vergleichbarer Weise  
 geeignet sind, Kontakt zu Minderjährigen  
 aufzunehmen. 

2. Die Antragstellenden setzen keine  
 Personen für die in Ziffer 1 genannten  
 Tätigkeiten ein, bei denen sich begrün- 
 dete Anhaltspunkte dafür ergeben,  
 dass diese für die Arbeit mit Kindern und  
 Jugendlichen ungeeignet sind. Die man- 
 gelnde Eignung einer Person für die  
 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen  
 ist insbesondere dann gegeben, wenn  
 sie rechtskräftig wegen einer Straftat  
 nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis  
 180a, 181a, 182 bis 184g, 225, 232 bis  
 233a, 234, 235 oder 236 des Strafge- 
 setzbuches verurteilt wurde.
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3. Die Antragstellenden verlangen nach  
 Maßgabe eines gesonderten, vom  
 Referat für Bildung und Sport entwickel 
 ten Leitfadens
 • von allen im Verein tätigen Personen  
  bei Aufnahme der Tätigkeit und später  
  regelmäßig die Unterzeichnung einer  
  vom Geschäftsbereich Sport entwickel- 
  ten Selbstverpflichtungserklärung und
 • von Personen die aufgrund ihrer Tätig-
  keit im Verein auf ihre Geeignetheit für 
  die Arbeit mit Kindern und Jugend-
  lichen besonders geprüft werden  
  müssen, die Vorlage eines zum Zeit- 
  punkt der erstmaligen Vorlage maximal  
  drei Jahre alten erweiterten Führungs- 
  zeugnisses, alternativ eine entspre-
  chende Unbedenklichkeitsbescheini-
  gung. Von längerfristig tätigen Personen 

  ist spätestens fünf Jahre nach Aus- 
  stellung des letztmalig vorgelegten,  
  erweiterten Führungszeugnisses bzw.  
  einer entsprechenden Unbedenklich-
  keitsbescheinigung die Vorlage eines  
  neuen aktuellen, bei Vorlage maximal  
  ein Jahr alten, erweiterten Führungs- 
  zeugnisses bzw. einer entsprechenden 
  Unbedenklichkeitsbescheinigung zu  
  verlangen.

4. Vor Beginn einer entsprechenden För-
 dermaßnahme, im Falle der Sportbe-
 triebspauschale (§ 3) im Rahmen der  
 jährlichen Antragstellung, versichern die 
 Antragstellenden, dass die Vorlage aller 
 erforderlichen aktuellen Selbstverpflich-
 tungserklärungen und die Vorlage und  
 Prüfung der erforderlichen erweiterten  

§ 1
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 Führungszeugnisse erfolgte und sich  
 hieraus und auch sonst keine Anhalts-
 punkte für Zweifel an der persönlichen  
 Eignung für die Arbeit mit Kindern und  
 Jugendlichen der aktuell eingesetzten  
 Person(en) ergeben haben.

5. Die Einsichtnahme in die erweiterten  
 Führungszeugnisse und deren Prüfung  
 sowie die Einholung der Selbstverpflich- 
 tungserklärungen ist für die Landes- 
 hauptstadt München nachprüfbar zu  
 dokumentieren.

(5) Parteipolitische Neutralität

Die Antragstellenden verpflichten sich, die 
geförderten Maßnahmen parteipolitisch 
neutral umzusetzen.

(6) Finanz- und Kassenverhältnisse und 
Prüfungsrecht
 
1. Die Antragstellenden müssen geord-
 nete Finanz- und Kassenverhältnisse  
 (insbesondere Buchführung, Jahresrech- 
 nung, Rechnungsprüfung) aufweisen  
 und eine ordnungsgemäße Geschäfts-
 führung sicherstellen.

2. Die Antragstellenden beachten die  
 Grundsätze der Sparsamkeit und Wirt-
 schaftlichkeit.

3. Gegen die Antragstellenden ist kein 
 Insolvenzverfahren beantragt, eröffnet  
 oder die Eröffnung mangels Masse  
 abgelehnt worden.

4. Der Landeshauptstadt München, ins-
 besondere dem Referat für Bildung und 
 Sport – Geschäftsbereich Sport und  
 dem Revisionsamt sowie dem Bayer.  
 Kommunalen Prüfungsverband wird das  
 uneingeschränkte Recht eingeräumt,  
 die bestimmungsgemäße Verwendung  
 der von der Landeshauptstadt München 
 hingegebenen Mittel durch Einsicht in  
 die Bücher und Belege in den Räumen  
 Empfänger*innen oder in den Dienst-
 räumen der Prüfungsinstanzen nachzu-
 prüfen. Soweit es die jeweils prüfende  
 Stelle zur Erfüllung des Prüfungszweckes  
 für erforderlich hält, kann die Prüfung  
 auch auf die sonstige Geschäfts- und  
 Wirtschaftsführung ausgedehnt werden.  
 Die vorstehenden Prüfungsorgane sind  
 berechtigt, Dritte als Sachverständige  
 zur Prüfung heranzuziehen.

(7) Nachweispflicht

Die allgemeinen Fördervoraussetzungen 
sind durch Vorlage geeigneter Unterlagen 
nachzuweisen. Die für die Antragsbearbei- 
tung zuständige Stelle kann im Zweifel 
weitere Nachweise verlangen.
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(1) Budgetvorbehalt

Die Förderung erfolgt ohne Rechtsanspruch  
im Rahmen der vorhandenen Haushalts-
mittel. 

(2) Antragsgebot 

Eine Förderung wird nur auf schriftlichen 
Antrag gewährt. Dies gilt nicht für die För-
derung nach § 5. Förderanträge sind beim 
Referat für Bildung und Sport – Geschäfts-
bereich Sport – unter Verwendung der da-
für vorgesehenen Formblätter zu stellen. 
Die Formblätter stehen auch im Internet 
unter www.sport-muenchen.de bereit.

Den Anträgen sind insbesondere die in 
den nachfolgenden Bestimmungen jeweils 
angegebenen Unterlagen beizufügen.  
Bei Bedarf können darüber hinaus weitere 
Unterlagen angefordert werden.

Ergänzende allgemeine Regelungen

(3) Ausschlussfristen

Die Förderanträge müssen zu den in den 
nachfolgenden Bestimmungen angege-
benen Terminen eingegangen sein. Die 
Antragstellenden sind für den fristgerech-
ten Eingang bei der Stadt verantwortlich. 
Der Poststempel genügt nicht. Zur Frist-
wahrung kann auch der Sonderbriefkasten 
am Rathaus beim Pförtner am Fischbrun-
nen verwendet werden. Nachträglich 
eingereichte Anträge können nicht berück-
sichtigt werden. Alle in den vorliegenden 
Richtlinien angegebenen Fristen sind 
damit Ausschlussfristen. Eine Wiederein-
setzung in den vorigen Stand nach dem 
Bayerischen Verwaltungsverfahrensge-
setz (BayVwVfG) kommt folglich nicht in 
Betracht.

§ 2
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(4) Mittelverwendung und Nachweise

Die Förderung darf nur zur Erfüllung des 
jeweiligen Förderzweckes verwendet 
werden. Die zweckgemäße Verwendung 
der Fördermittel ist bis zu dem im Zu-
wendungsbescheid festgesetzten Termin 
mittels den beim Referat für Bildung und 
Sport – Geschäftsbereich Sport – erhält-
lichen Formblättern nachzuweisen. Der 
Verwendungsnachweis besteht mindes-
tens aus einem Sachbericht und einem 
zahlenmäßigen Nachweis. Der Berichts- 
und Abrechnungszeitraum entspricht dem 
Bewilligungszeitraum. Weitergehende 
Anforderungen regeln die nachfolgenden 
Bestimmungen.

Soweit in den nachfolgenden Bestimmun- 
gen keine Festlegungen zum Verwendungs- 
nachweis getroffen werden, entfällt dieser.

(5) Subsidiaritätsprinzip 

Die Antragstellenden sind verpflichtet, 
zunächst nachweislich alle anderen realis-
tischen Förderungs- oder Einnahmemög-
lichkeiten im Zusammenhang mit der zu 
fördernden Maßnahme auszuschöpfen und 
vorrangig als Deckungsmittel einzusetzen. 

Hierzu gehören andere Quellen der Förde-
rung (insbesondere Förderung durch die 
Europäische Union, die Bundesrepublik 
Deutschland, den Freistaat Bayern, den 
Bayerischen Landes-Sportverband, den 
Bayerischen Sportschützenbund, den Be-
zirk Oberbayern oder den Deutschen Alpen-
verein oder andere Organisationen). Glei-
ches gilt für realistische Optionen eines 
erweiterten Fundraisings (Stiftungsmittel, 

Spenden, Sponsoring usw.), soweit die 
Antragstellenden geeignete Projekte 
betreiben.
 
(6)  Eigenbeteiligung

1. Soweit in den nachfolgenden Bestim- 
 mungen Eigenbeteiligungen gefordert  
 werden, sind diese zu erbringen. Eine  
 Eigenbeteiligung kann einerseits aus  
 bereits vorhandenen Mitteln geleistet  
 werden, andererseits werden auch künf- 
 tige hinreichend gesicherte Einnahmen  
 und die hinreichend gesicherte Aufnah- 
 me von Fremdmitteln anerkannt.

 Als künftige Einnahmen kommen zum  
 Beispiel folgende Möglichkeiten in  
 Betracht:
  
 • Mitglieds- und Vereinsbeiträge
  • Vermögen und Vermögenserträge
 •  Für die jeweilige Fördermaßnahme  
  verwendbare Spenden
 • Leistungen aus Stiftungsmitteln
 • Sponsoringleistungen
 • Teilnahmebeiträge (z. B. für Veran- 
  staltungen)
 • Nutzungsentgelte (z. B. für Raum- 
  überlassungen)
 • Eintrittsgelder
 • Einnahmen aus Bewirtungen
 • Schutzgebühren (z. B. bei Druck- 
  werken)
 • Erlöse aus betrieblicher Tätigkeit
 
2. Fördermittel anderer öffentlicher Träger  
 oder Sportverbände (siehe insbesondere  
 Abs. 5, Satz 2) zählen nicht zur Eigen- 
 beteiligung.
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(7) Mitteilungs- und Informations- 
pflichten

Die Förderungsempfänger*innen haben 
der förderungsgebenden Dienststelle 
unverzüglich mitzuteilen, wenn

1. die Voraussetzungen für die Förderung  
 ganz oder teilweise wegfallen oder sich  
 die für die Bewilligung maßgeblichen  
 Umstände ändern,
2. sich Anhaltspunkte ergeben, dass der  
 Zuwendungszweck nicht zu erreichen  
 ist,
3. sich Abweichungen von dem im Antrag  
 angegebenem Umfang der Maßnahme  
 ergeben,
4. sich der Beginn der Maßnahme ver- 
 schiebt,
5. sich wesentliche Änderungen in der  
 Kosten- und Finanzierungsstruktur er- 
 geben 
6. ein Insolvenzverfahren droht, beantragt  
 oder eröffnet wird,
7. er beabsichtigt, seine inhaltliche Konzep- 
 tion zu ändern,
8. sich Änderungen in der Vertretungs-
 befugnis gegenüber der Landeshaupt-
 stadt München ergeben haben. 

Die Förderungsempfänger*innen haben 
Bescheide – auch ablehnende – anderer 
Zuwendungsgeber unverzüglich in Kopie 
zuzuleiten, soweit sich diese auf die geför-
derten Maßnahmen beziehen.

(8) Bewilligung

Die Entscheidung über den Antrag ergeht 
schriftlich. Der Bewilligungsbescheid ent-
hält mindestens Angaben über die Art, den 

Umfang und den Zweck der Förderung so-
wie die Bestimmungen über das Prüfungs-
recht und die Vorlage eines fristgebundenen 
Verwendungsnachweises.

(9) Aufhebung der Bewilligung

1. Rücknahme und Widerruf des Bewilli- 
 gungsbescheides sowie die Rückforde- 
 rung von erhaltenen Leistungen und  
 eine etwaige Verzinsung richten sich  
 nach den geltenden gesetzlichen Be- 
 stimmungen (BayVwVfG). 

2. Ein Widerrufsvorbehalt kann insbeson- 
 dere auch für den Fall in die Bewilligung  
 aufgenommen werden, dass
 a) die allgemeinen oder besonderen  
  Voraussetzungen für die Förderung  
  ganz oder teilweise weggefallen sind  
  oder sich die für die Bewilligung 
  maßgeblichen Umstände geändert  
  haben,
 b) die Mittel nicht, nicht mehr oder  
  jeweils nur teilweise für den im Be- 
  willigungsbescheid ausgewiesenen  
  Zweck verwendet worden sind,
 c) die allgemeinen und wirtschaftlichen  
  Voraussetzungen für die Förderung  
  ganz oder teilweise weggefallen sind,
 d) mit der Bewilligung verbundene  
  Nebenbestimmungen nicht oder nicht  
  innerhalb einer angemessenen, von  
  der zuwendungsgebenden Dienst- 
  stelle im Einzelfall zu bestim menden  
  Frist erfüllt werden;
 e) die Zuwendung durch unrichtige oder  
  unvollständige Angaben erwirkt wurde,
 f) sich Abweichungen von dem im  
  Antrag angegebenen Umfang des  
  Projektes ergeben,

§ 2
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 g) sich der Beginn der Maßnahme we- 
  sentlich verschiebt,
 h) sich wesentliche Änderungen in der  
  Kosten- und Finanzstruktur ergeben  
  (z. B. Ermäßigung der Gesamtkosten  
  oder Erhöhung der Eigenmittel/Ein- 
  nahmen),
 i) ein Insolvenzverfahren droht, bean- 
  tragt oder eröffnet wird.

(10) Öffentlicher Hinweis auf die  
Förderung

Die Förderungsempfänger*innen haben 
die Tatsache der Förderung durch die 
Landeshauptstadt München im Rahmen 
seiner Außendarstellung ausreichend zu 
berücksichtigen. Sie sind verpflichtet, auf 
Plakaten, Programmen, Flyern etc. und 
im Internet auf die städtische Förderung 
hinzuweisen und dabei das kleine Stadt-
wappen abzubilden, soweit die technische 

Möglichkeit hierzu besteht. Neben dem 
Schriftzug „Gefördert von der Landes-
hauptstadt München, Referat für Bildung 
und Sport“ soll das städtische Logo, 
bestehend aus der Abbildung des kleinen 
Stadtwappens in Verbindung mit dem 
Schriftzug „Landeshauptstadt München, 
Referat für Bildung und Sport“ in ange-
messener Größe auf den Einladungskarten, 
Plakaten, Programmheften usw. und auf 
der Internetseite, bei Förderung nach § 7 
auch am geförderten Bauwerk, erscheinen. 
Die Förderungsempfänger*innen erhal-
ten zu diesem Zweck die Genehmigung, 
im Rahmen seiner Außendarstellung das 
kleine Stadtwappen der Landeshauptstadt 
München zu führen.
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(1) Zweck der Förderung

Mit der Sportbetriebspauschale sollen die 
Vereine in die Lage versetzt werden, ihre 
alltägliche Arbeit zu leisten und die dazu 
gehörenden Ausgaben zu tragen. Dazu ge-
hört insbesondere die Beschäftigung von 
Personal (Übungsleiter*innen, hauptamt-
liche Kräfte), Sachaufwendungen aller Art 
(Sportartikel, Büroausstattung, Geschäfts-
aufwand) und die Beschaffung von Dienst-
leistungen (Reise- und Unterbringungs-
möglichkeiten von Sportler*innen). 

Um die Qualität der sportlichen Betreuung 
im Verein zu fördern, werden Übungs-
leiter*innenstunden bei der Verteilung 
besonders berücksichtigt. Ein weiteres 
Ziel ist die Sicherung zunehmend profes-
sioneller und kompetenter Strukturen im 
Verein, bezogen auf alle Handlungsfelder 
des Vereinsmanagements. Schließlich soll 
auch ein Anreiz für die Gewinnung von 

§ 3

Sportbetriebspauschale

Kindern und Jugendlichen, sowie in diesem 
Zusammenhang verstärkt von Mädchen, 
geschaffen werden.

(2) Förderungsempfänger*innen/
besondere Förderungsvoraussetzungen

Förderfähig sind nur Vereine im Sinne des 
§ 1 Abs. 1, deren Gesamtmitgliederstand 
(nur aktive Mitglieder) zum 1. Januar des 
Jahres, für das die Förderung beantragt 
wird, einen Anteil von mindestens 10 % an 
Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren 
oder von mindestens 20 % an Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 
einschließlich 26 Jahren ausweist.

(3) Art, Form und Umfang der Förderung

1. Die Förderung wird als pauschaler  
 Zuschuss im Wege einer Festbetrags- 
 finanzierung mit Höchstfördergrenze  
 gewährt.
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2. Die Höhe der Förderung ist abhängig  
 von den im Haushalt der Landeshaupt- 
 stadt München im Jahr der Förderung  
 für diesen Zweck zur Verfügung stehen 
 den Mitteln. Die im Haushalt zur Verfü- 
 gung stehenden Mittel werden gemäß  
 der Berechnung in Abs. 4 auf die Verei- 
 ne verteilt.

3. Der höchstmögliche Zuschuss an einen  
 Verein pro Jahr beträgt 150 000 € 
 (Deckelung).

(4) Bemessungsgrundlagen

Die Bemessung der Sportbetriebspauscha-
le erfolgt im Wege der in Ziffer 6 darge-
stellten Berechnung auf der Basis der in 
Ziffer 1 bis Ziffer 5 festgelegten Faktoren 
für die Mitgliederstruktur, die Übungsleiter-
stunden, das Vereinsmanagement und die 
Teilnahmen am Amateur-Bundesligabetrieb 
und an Deutschen Meisterschaften.

1. Mitglieder

1.1 Die Sportbetriebspauschale berück- 
 sichtigt die aktiven Mitglieder der an- 
 tragsberechtigten Vereine, die diesen  
 zum jeweiligen Jahresbeginn des För- 
 derjahres angehören, mit unterschied- 
 licher Gewichtung nach Maßgabe der  
 in Ziffer 1.2 und 1.3 geregelten Faktoren.

1.2 Erwachsene Mitglieder

 Jedes aktive Mitglied wird, soweit es 
 nicht nach Ziffer 1.3 berücksichtigt wird, 
 mit dem Faktor 1 gewichtet. Frauen im
 Alter von 18 bis einschließlich 26 sowie 
 nicht-binäre, trans* und inter*ge-

 schlechtliche Personen erhalten einen 
 Zuschlag von zwei Mitgliedereinheiten 
 (ME).

1.3  Kinder und Jugendliche

 Zur Förderung der aktiven Jugendarbeit  
 in den Vereinen werden Mitglieder, die 
 am 31. Dezember des vorangegangen-
 en Kalenderjahres das 18. Lebensjahr  
 noch nicht vollendet haben, besonders  
 berücksichtigt. Die Faktoren steigen  
 mit der Höhe des Jugendanteils. Zur  
 Förderung der Sport- und Bewegungs-
 interessen von Mädchen erhalten diese 
 Mitglieder außerdem einen Zuschlag  
 von vier Mitgliedereinheiten (ME).
 
Daraus ergeben sich folgende ME je Kind 
oder Jugendlichem:

Jugendanteil

ab 10 %

ab 20 %

ab 30 %

ab 40 %

ab 50 %

ab 60 %

ab 70 %

ab 80 %

ab 90 %

Jungen Mädchen

3

4

15

20

25

30

35

40

50

7

8

19

24

29

34

39

44

54
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2. Übungsleiter*innenstunden (Betreu-
ungsqualität)

Jede Übungsleiter*innenstunde (45 Minu-
ten), die von lizenzierten Übungsleiter*innen 
im Sportbetrieb des Vereins (gilt nicht für 
die Wettkampfbegleitung) im abgelaufenen 
Kalenderjahr abgehalten wurden, wird mit 
drei ME gewertet. Die Übungsleiter*innen-
lizenz muss bereits zum Zeitpunkt der Ab-
haltung der Stunde(n) gültig gewesen sein. 

Anerkannt werden alle Übungsleiter*innen-
lizenzen, die in der abschließenden Liste 
der anerkannten Übungsleiter*innenlizen-
zen und Zusatzlizenzen des zuständigen 
bayerischen Staatsministeriums aufge-
führt sind. Die Fachübungsleiterausweise 
„Rettungsschwimmen“ der DLRG werden 
ebenfalls anerkannt.

3. Vereinsmanagement

Lizenzen von Vereinsmanager*innen A, 
B oder C, die im Verein im abgelaufenen 
Kalenderjahr eingesetzt wurden, werden 
mit 2 000 ME für Vereinsmanager und 
3 000 ME für Vereinsmanager*innen sowie 
nicht-binäre, trans* und inter*geschlecht-
liche Personen gewertet. Es wird pro 
Person nur eine Lizenz (A oder B oder C) je 
Verein gewertet. Ist ein*e Vereinsmana-
ger*in in einem weiteren Verein eingesetzt, 
wird die Lizenz mit jeweils 1 000 bzw. 
1 500 ME je Verein gewertet. Eine Auftei-
lung einer Lizenz auf mehr als zwei Vereine 
ist ausgeschlossen.

4. Teilnahme am Amateur-Bundesliga-
betrieb

Vereinsmitglieder, die für ihren antragstel-
lenden Verein im abgelaufenen Kalenderjahr 
aktiv am Wettkampfbetrieb der höchsten 
und zweithöchsten Spielklasse auf Bundes-
ebene, die eine Mannschaft erst nach Qua-
lifikation in unteren Spielklassen erreichen 
kann, teilgenommen haben, werden mit je 
200 ME für Jungen und Männer und 250 ME 
für Mädchen und Frauen gewertet. Dies 
gilt nur für die Teilnahme in Mannschaften, 
die nach den steuerlichen Vorschriften der 
Abgabenordnung (zweiter Teil, dritter Ab-
schnitt „Steuerbegünstigte Zwecke“) nicht 
als „wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb“ 
geführt werden oder zu führen sind. 

Die Zahl der förderungsfähigen Spieler*in-
nen richtet sich nach den für die jeweilige 
Sportart einschlägigen, aktuellen Spiel-
regeln des Dachverbandes.

5. Teilnahme an Deutschen Meister- 
schaften

Vereinsmitglieder, die für ihren Verein im  
abgelaufenen Kalenderjahr aktiv an den 
Finalveranstaltungen von Deutschen Meis-
terschaften, Deutschen Pokalmeisterschaf-
ten oder Internationalen Deutschen Meis-
terschaften teilgenommen haben, werden 
mit je 200 ME gewertet.

Die deutschen Meisterschaften müssen 
von einem anerkannten deutschen Sport-
fachverband ausgeschrieben sein; der Titel 
„Deutscher Meister“ bzw. ,,Deutsche 
Meisterin“ muss vergeben werden. 
 

§ 3
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Davon ausgenommen sind 
 a) Vereinsmitglieder, die bis zum 31. De-
  zember des Jahres, in dem die Meis-
  terschaften stattfinden, das 40. Le-
  bensjahr vollendet haben, 
 b) Städtewettkämpfe, Studenten-, 
  Polizei-, Bundeswehrmeisterschaften 
  sowie Meisterschaften der Deut-
  schen Lebensrettungs-Gesellschaft 
  (DLRG), Berg- und Wasserwacht.

6. Berechnung 
 
 6.1 Ermittlung der Mitgliedereinheit (ME)  
  
  Aus den gesammelten Angaben  
  aller zulässigen Anträge der Vereine  
  wird unter Anwendung der in Ziffer 1  
  bis 5 festgelegten Gewichtungen die  
  Gesamtzahl der ME errechnet. 

 6.2 Ermittlung der Fördereinheit (FE)
  
  Der zur Verfügung stehende Haus-
  haltsbetrag wird durch die Gesamt- 
  zahl der gemeldeten Mitgliederein- 
  heiten aller Vereine dividiert und so  
  die Fördereinheit (FE) auf vier Dezi- 
  malstellen genau errechnet, die auf  
  eine Mitgliedereinheit entfällt. Haus- 
  haltsbetrag / ME (alle Vereine) = FE

 6.3 Förderbetrag (FB) für den jeweiligen 
  Verein  
  
  Die Fördereinheit wird mit der Summe 
  der für den jeweiligen Verein ermittel-
  ten Mitgliedereinheiten multipliziert  
  und ergibt so den Förderbetrag, der
  dem Verein zur Verfügung gestellt wird.
  FE x ME (Verein) = FB (Verein)
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 6.4 Sollten Höchstfördergrenzen des  
  Abs. 3 Ziffer 3 überstiegen werden,  
  wird die Berechnung unter Berück- 
  sichtigung derselben erneut durch- 
  geführt. Der Förderbetrag des je- 
  weiligen Vereins wird nach kaufmän- 
  nischen Regeln auf ganze Euro ge- 
  rundet (keine Centbeträge).

(5) Antragsverfahren

1.  Der Antrag für ein Kalenderjahr muss 
vollständig mit allen Angaben und Anlagen 
spätestens am 1. März des jeweiligen Jah- 
res bei der Landeshauptstadt München 
eingegangen sein (Ausschlussfrist, siehe  
§ 2 Abs. 3). 

2.  Die Antragsunterlagen müssen Folgendes  
 enthalten:

a) Unterschriebenes Antragsformblatt

b) Originalübungsleiterausweise aller im 
 Verein tätigen Übungsleiter*innen. In 
 Ausnahmefällen kann auf die Vorlage des 
 Originalübungsleiterausweises verzichtet 
 werden, wenn sich das Original zum Zeit-
 punkt der Antragstellung bei einer ande-
 ren bayerischen Kreisverwaltungsbehörde 
 wegen dort beantragt Zuwendungen  
 oder beim Dachverband (z.B. BLSV)  
 wegen Verlängerung, Umschreibung etc. 
 befindet. Es ist jedoch erforderlich, dass 
 bei der Antragstellung genaue Angaben 
 über den Verbleib der Originallizenz ge-
 macht werden und diese von der Stelle, 
 bei der sich das Original befindet, bestä-
 tigt werden
  

c) Angaben zur Anzahl der Übungsleiter-
 *innenstunden pro Übungsleiter*in

d) Originallizenzen der im Verein tätigen  
 Vereinsmanager*innen A, B oder C. Liegt
 das Original nicht vor, gilt die Regelung  
 unter Buchstabe b) entsprechend

e) Anzahl der Teilnehmer*innen am Ama-
 teur-Bundesligabetrieb und der Spielplan 
 im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezem-
 ber des abgelaufenen Kalenderjahres

f) Anzahl der Teilnehmer*innen an Deut-
 schen Meisterschaften unter Angabe 
 des Geburtsdatums im Zeitraum vom 
 01. Januar bis 31. Dezember des abge-
 laufenen Kalenderjahres

g) Offizielle Ausschreibung der Deutschen 
 Meisterschaft für deren Teilnahme ein  
 Zuschuss beantragt wird und Bestätigung  
 des Fachverbandes über die Teilnahme  
 und die Titelvergabe

(6) Bewilligungs- und Auszahlungs- 
verfahren

Nach Ablauf der Antragsfrist wird die Ge- 
samtsumme der Mitgliedereinheiten er-
mittelt, die Fördereinheit und die Förder-
beträge jedes Vereins errechnet und dem 
Stadtrat der Landeshauptstadt München 
zur Entscheidung vorgelegt. Die Auszahl- 
ung der Sportbetriebspauschale soll spä-
testens im 4. Quartal des laufenden Jahres 
erfolgen.

§ 3
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(1) Gegenstand und Zweck der  
Förderung

Gefördert wird der Unterhalt von Sportan-
lagen. Vereine, die eine eigene Sportanlage 
unterhalten oder die Kostenlast des Anla-
genunterhalts sonst mittelbar tragen (z. B. 
durch entsprechende Mietkosten), stehen 
in einer ungünstigen Konkurrenzsituation 
zu den Vereinen, die ihren Sportbetrieb auf 
städtischen Sportanlagen abhalten können 
und damit eine deutlich geringere Kosten-
belastung für die Nutzung von Sportstätten 

§ 4   
Zuschüsse zu den Unterhaltskosten 
von Vereinssportanlagen

haben. Die Zuschüsse zum Unterhalt von 
Sportanlagen sollen eine Mehrbelastung 
solcher Vereine (teilweise) ausgleichen.

(2) Förderungsempfänger*innen

Gefördert werden Vereine im Sinne des § 1  
Abs. 1, deren Sportanlagen im Stadtgebiet 
oder im Gebiet einer unmittelbar daran an- 
grenzenden Gemeinde liegen.

Ausnahmsweise anerkannt werden Sport- 
anlagen außerhalb dieses Gebietes, wenn 
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die Ausübung der Sportart tatsächlich sonst  
nicht möglich ist (z. B. Rudern, Segeln, 
Berg- und Skisport).

(3) Fördervoraussetzungen

1. Der Verein muss Träger der maßgebli- 
 chen Kosten für den Betrieb und den  
 Unterhalt der geförderten Sportanlage  
 sein.
 Dazu gehören insbesondere Kosten für  
 Personal, Heizung, Kalt- und Warmwas- 
 ser, Gebäudereinigung, gärtnerischen  
 Unterhalt, Müllbeseitigung, Grundsteu- 
 er, Sachversicherungen sowie für klei- 
 nere Instandsetzungen.

2. Träger der Kosten ist, wer diese unmit- 
 telbar als Auftraggeber trägt oder auf  
 den sie im Rahmen langfristiger Miet-  
 oder anderer Nutzungsverträge umge- 
 legt werden.
 Die Sportanlagen müssen überwiegend  
 (mindestens 50 %) durch von nach  
 den allgemeinen Fördervoraussetzun- 
 gen förderfähigen Vereinen zu sportli- 
 chen Zwecken genutzt werden.

3. Der Unterhalt eines Objekts wird bei  
 Mehrfachnutzung durch verschiedene  
 förderfähige Vereine nur einmal geför- 
 dert. Werden für eine Sportanlage  
 mehrere Anträge gestellt, wird der Ver- 
 ein gefördert, der die überwiegende  
 Nutzung nachweist.

4. Sofern der Unterhalt für eine Sportanlage  
 vernachlässigt wird, ist eine Förderung  
 für den betroffenen Anlagenteil ausge- 
 schlossen.

(4) Art, Form und Umfang der 
Förderung

1. Die Förderung wird als Anteilsfinanzie- 
 rung mit Höchstbetragsbegrenzung  
 gewährt.

2. Der Verein trägt mit einer angemessenen  
 Eigenbeteiligung in Höhe von mindestens 
  20 % der förderfähigen Kosten zur Finan- 
 zierung der (ggf. mittelbaren) Betriebs-  
 und Unterhaltskosten der Sportanlage  
 bei. Bei geringerer Eigenbeteiligungs- 
 quote wird die Förderung entsprechend  
 gekürzt. 

3. Die Förderung darf nicht höher sein als  
 der nach Abzug der Eigenbeteiligung  
 und der Zuwendungen von dritter Seite  
 verbleibende ungedeckte Aufwand.

4. Die Höhe der Förderung ist abhängig von  
 den im Haushalt der Landeshauptstadt  
 München im Jahr der Förderung für die- 
 sen Zweck zur Verfügung stehenden  
 Mitteln. Die zur Verfügung stehenden  
 Mittel werden gemäß der Berechnung in  
 Abs. 5 auf die Vereine verteilt.
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(5) Bemessungsgrundlagen

Die Bemessung der Zuschüsse zu den Un-
terhaltskosten erfolgt im Wege der in Ziffer 

2 dargestellten Berechnung auf der Basis 
der in Ziffer 1 festgelegten Faktoren für die 
verschiedenen Arten von Sportanlagen. 

Art der Anlage

je m²

Rasenspielfeld, Freilufthalle

Kunstrasenspielfeld

Tennenplatz, Leichtathletik-Anlage, Trimm-Dich-Pfad, Beachvolleyballplatz

Kunststofffreifläche, Asphaltplatz, Stockbahn, Allwetterplatz, Reitfrei- 
fläche (mit Koppeln), Bogenschießanlage, sonst. sportlich genutzte 
Freifläche

Sporthalle, Konditions-, Gymnastik-, Rehabilitationsraum, Tennishalle,
Kletterhalle

Traglufthalle

Betriebsraum (Geräteraum, Schiedsrichterraum, Sanitätsraum), 
überdachter Bootsliegeplatz

Dusche, WC, Umkleiden

Reithalle, Stall für Schulpferde, sonstiger sportlich genutzter Raum

je Watt

Trainingsbeleuchtung klassisch

Trainingsbeleuchtung LED

pauschal je Anlage

Kletterfreianlage, Flugplatz

Unbewirtschaftete Berg- und Skihütte

Wetterschutzhütte

Schießstand (mechanisch)

Schießstand (elektronisch)

Sportkegelbahn

Golfplatzloch 

Faktor (UE)

6

4

3

2

200

100

100

200

60

1

2

12000

11200

300

1400

2800

5500

1600

§ 4
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1. Zur Berücksichtigung der unterschiedlich  
 hohen Kosten im Unterhalt verschiedener  
 Arten von Sportanlagen werden Faktoren  
 mit unterschiedlicher Gewichtung bezo- 
 gen auf Quadratmeter Fläche, Wattzahl 
 (Flutlicht) oder pauschal (bei besonderen 
 Sportanlagen) festgelegt (sog. Unter-
 haltseinheit = UE). 

Die Faktoren (UE) werden in folgender 
Höhe angesetzt:

2. Berechnung:
 
2.1 Ermittlung der Unterhaltseinheiten (UE)
 
 Aus den gesammelten Angaben aller  
 zulässigen Anträge der Vereine wird  
 unter Anwendung der in Ziffer 1 fest- 
 gelegten Gewichtungen die Gesamt- 
 zahl der UE errechnet. 

2.2  Ermittlung der Fördereinheit (FE)
  
 Der zur Verfügung stehende Haus- 
 haltsbetrag wird durch die Gesamtzahl  
 der ermittelten Unterhaltseinheiten  
 aller Vereine dividiert und so die För- 
 dereinheit (FE) auf vier Dezimalstellen  
 genau errechnet, die auf eine Unter- 
 haltseinheit entfällt. 
 Haushaltsbetrag/UE (alle Vereine) = FE

2.3  Förderbetrag (FB) für den jew. Verein
  
 Die Fördereinheit wird mit der Summe  
 der für den jeweiligen Verein ermittel- 
 ten Unterhaltseinheiten multipliziert  
 und ergibt so den Förderbetrag, der  
 dem Verein zur Verfügung gestellt wird.
 FE x UE (Verein) = FB (Verein)

(6) Antragsverfahren

Der unterschriebene Antrag auf Förderung 
für ein Kalenderjahr muss vollständig mit 
allen Angaben spätestens am 31. März des 
jeweiligen Jahres beim Referat für Bildung 
und Sport der Landeshauptstadt München 
eingegangen sein (Ausschlussfrist).

(7) Verwendungsnachweis

1. Die zweckgerechte Verwendung des  
 Zuschusses ist vom Förderungsempfän- 
 ger spätestens am 31. März des auf das  
 Förderjahr folgenden Jahres beim Refe- 
 rat für Bildung und Sport der Landes- 
 hauptstadt München nachzuweisen.  
 Das vom Referat für Bildung und Sport  
 gestellte Formblatt ist zu verwenden.

2. Auf schriftlichen Antrag innerhalb der  
 Frist der Ziffer 1 wird eine Fristverlän- 
 gerung von max. sechs Monaten zur 
 Einreichung nach Ziffer 1 gewährt.

3. Im Rahmen des vom Verein geleisteten  
 Ehrenamtes können von Vereinsmitglie- 
 dern durchgeführte Arbeiten an geför- 
 derten Anlagenteilen mit einem vom  
 Referat für Bildung und Sport festge- 
 setzten Stundensatz als Unterhaltskos- 
 ten anerkannt werden. Hierüber ist ein  
 entsprechender Nachweis zu führen  
 und mit den sonstigen Unterlagen zum  
 Verwendungsnachweis fristgerecht ein- 
 zureichen.
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(1) Zweck und Gegenstand der  
Förderung

Die Landeshauptstadt München erzielt 
Erlöse aus der Vermarktung ihrer Sport- 
anlagen.

Diese Vermarktungseinnahmen werden 
an die auf den betreffenden Sportanlagen 
ansässigen Vereine als Zuschuss weiter-
gegeben, um den laufenden Sport- und 
Spielbetrieb zu unterstützen.

(2) Förderungsempfänger*innen

Förderfähig sind die auf der jeweiligen 
städtischen Sportanlage zugelassenen 
Vereine im Sinne des § 1 Abs. 1.

(3) Fördervoraussetzungen

Förderfähig sind Vereine, die über das  
gesamte laufende Kalenderjahr ihren regel-
mäßigen Spiel- und Sportbetrieb auf der 
Sportanlage abhalten. 

§ 5

Zuschüsse aus der Vermarktung 
von Sportanlagen

(4) Art und Form der Förderung

1. Gehen konkrete Vermarktungseinnah-
men einer Sportanlage auf den Vorschlag 
eines bestimmten förderfähigen Vereins 
zurück, so erhält dieser die daraus resultie-
renden Erlöse in voller Höhe.

2. Ansonsten werden die Vermarktungs-
einnahmen einer Sportanlage unter den 
förderfähigen Vereinen entsprechend der 
Anzahl ihrer auf der jeweiligen Sportanlage 
spielenden Mannschaften, einschließlich 
Schüler- und Jugendmannschaften, auf- 
geteilt.
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(1) Zweck und Gegenstand der  
Förderung

Mit der Überlassung von Grundstücken, die  
im Eigentum der Landeshauptstadt Mün-
chen stehen und im Flächennutzungsplan 
als Sportfläche vorgesehen sind, soll 
Münchner Vereinen im Sinne des § 1 Abs. 1  
ermöglicht werden, eigene Sportanlagen 
im Stadtgebiet zu errichten beziehungswei-
se zu unterhalten.

Gegenstand der Förderung ist die Überlas-
sung von Grundstücken zu Miet-, Pacht- 
bzw. Erbbaurechtszinsen, die weit unter 
dem üblichen Marktpreis liegen.

(2) Art und Form der Förderung

1. Miet- und Pachtverträge
 a) Die Laufzeit beträgt in der Regel  
  30 Jahre.
 b) Die Stadt trägt die Kosten für Straßen- 
  reinigung, Erschließung und Grund- 
  steuer. Alle übrigen Kosten, insbeson- 
  dere die sonstigen Betriebskosten  
  nach der Betriebskostenverordnung  
  (BetrKV), trägt der Verein.

2. Erbbaurechtsverträge
 a) Die Laufzeit beträgt 50 Jahre.
 b) Der Verein trägt alle Grundstücks- 
  kosten und Nebenkosten mit Aus- 
  nahme der Erschließungskosten.

§ 6   
Langfristige Überlassung städtischer 
Grundstücke für Vereinssportanlagen

3. Entgelt

Eine Klausel zur Anpassung der Entgelte 
an künftige Entwicklungen ist Vertrags-
bestandteil.

(3) Mitbenutzungsregelung

Der Verein gestattet die Mitbenutzung der  
Sportanlage durch die umliegenden öffent-
lichen Schulen. Den öffentlichen Schulen 
ist die Nutzung der Freiflächen, Duschen 
und Umkleiden kostenlos zur Verfügung zu 
stellen. Bei der Nutzung von Sporträumen 
beteiligt sich die Stadt angemessen an den 
anfallenden Unterhaltskosten.

Bei Miet- und Pachtverträgen steht der 
Landeshauptstadt München darüber hin- 
aus ein Belegungsrecht zu, um auch ande- 
ren Sportgruppen und Dritten die Nutzung 
zu ermöglichen. In diesem Fall ist eine an-
gemessene Kostenregelung zu vereinba-
ren. Die Anlage (Vereinsheim) kann bei 
Bedarf für Versammlungen des Bezirksaus-
schusses genutzt werden. Die erforderli-
chen Vereinbarungen werden gesondert 
zwischen den Vertragsparteien getroffen.

Eine Nutzung durch Schulen, andere Sport-
vereine und Dritte ist jedoch nur in dem 
Maße vorgesehen, wie dies im Rahmen 
der Förderung durch den Freistaat Bayern  
und die Landeshauptstadt München zu-

Erbbaurechts-/Miet-  
und Pachtverträge

Freiflächen

Überbaute Flächen 

0,01 m2/Jahr 

0,41 m2/Jahr

E
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lässig ist. Dafür muss die Summe der schul- 
sportlichen und weiteren Nutzungen in ih-
rem Umfang und ihrer Intensität hinter der 
Nutzung durch den Verein zurück blei- 
ben. Die Nutzung durch den Verein hat stets  
Vorrang. Weitere Einzelheiten können in 
einer gesonderten Vereinbarung geregelt 
werden.

(4) Sonderregelungen

1. Verträge über in Vereinsträgerschaft  
 übergebene städtische Sportanlagen  
 können im Einzelfall Sonderregelungen  
 enthalten.

2. Die Überlassung von Grundstücken für  
 den gewerblichen Betrieb von Gaststät- 
 ten wird gesondert geregelt.
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(1) Zweck der Förderung

Zweck der Förderung ist die Schaffung, 
Weiterentwicklung und Instandsetzung 
von Sportanlagen. 

(2) Gegenstand der Förderung

a) Gegenstand der Förderung sind die  
 Neuerrichtung, Erweiterung und Groß- 
 instandsetzung 

1. von Anlagen oder Anlagenteilen, die  
 unmittelbar der Sportnutzung dienen,
2.  von ergänzenden Einrichtungen zu Anla- 
 gen oder Anlagenteilen, die unmittelbar  
 der Sportnutzung dienen (z. B. Sanitär-  
 und Umkleidebereiche, Flutlichtanlagen,  
 Geräteräume, Geschäftszimmer), 
3.  von Zu- und Abgängen, 
4.  von Stellplätzen, 
5.  der erforderlichen technischen Bereiche,
6.  von angemessenen Erholungsbereichen,  
 insbesondere von Saunen, Therapie-  
 und Massageräumen, 
7. von bewirtschafteten Gemeinschafts- 
 einrichtungen.

b) Nicht gefördert werden

1. Platzwart- und Hausmeisterwohnungen,
2. Kegelbahnen, die nicht für den Wett- 
 kampfsport benötigt werden,
3. Kosten für Grundstückserwerb,
4. Baumaßnahmen, die auf Vernachlässi- 
 gung des laufenden Bauunterhalts zu- 
 rückzuführen sind.

§ 7   
Investitionszuschüsse und Darlehen 
zur Errichtung und Großinstandsetzung 
von Sportanlagen

c) Eine Großinstandsetzung liegt vor, 

1. wenn sie einer grundlegenden Über- 
 holung der gesamten Sportanlage dient  
 und die Anlage dadurch auf einen bau- 
 fachlichen und sportfachlichen Stand  
 gebracht wird, den sie im Fall einer Neu- 
 errichtung aufweisen müsste und somit  
 eine an sich notwendige Neuerrichtung  
 vermieden wird, oder

2. wenn es sich um eine generelle Instand- 
 setzung von wesentlichen Bauteilen
 handelt, die Sportanlage dadurch vor  
 einem drohenden Substanzverlust be- 
 wahrt und eine notwendige Neuerrich- 
 tung vermieden wird und die Anlage in  
 ihrer eigentlichen Zweckbestimmung  
 weiterhin nutzbar bleibt, oder

3. wenn es sich um Maßnahmen aus ener- 
 getischen Gründen oder ökologischen  
 Gründen handelt, sofern sie zur Wirt- 
 schaftlichkeit und Nachhaltigkeit der  
 Sportanlage beitragen und nachweislich  
 in erheblichem Umfang zur Minimierung  
 des Energiebedarfs dienen (Teilsanie- 
 rungen von Bauteilen sind nicht förder- 
 fähig}, oder

4.  wenn es sich um Maßnahmen aus si- 
 cherheitstechnischen Gründen handelt,  
 sofern das gesamte betroffene Bauteil  
 nach Abschluss der baulich-technischen  
 Erstellung einen Stand aufweist, der  
 qualitativ und zweckbestimmt dem Stand  
 der Technik entspricht (Teilsanierungen  
 von Bauteilen sind nicht förderfähig).
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 Darunter fallen insbesondere folgende  
 Maßnahmen:

• Bei überdachten Sportanlagen die ge- 
 samte Dachkonstruktion (insbesondere  
 auch Flachdächer), die gesamte Fassa- 
 denkonstruktion (insbesondere alle  
 Außentüren und Fenster), das gesamte  
 Tragwerk (insbesondere Mauerwerk,  
 Stützen, Träger, Fundamente), die ge- 
 samte Haustechnik (insbesondere hei- 
 zungs- und lüftungstechnische sowie  
 sanitäre und elektrische Anlagen) und  
 Bodenkonstruktionen (Sportböden in  
 Hallen – Belag alleine ist nicht ausrei- 
 chend). 
• Bei Freisportflächen Ballfanggitter, 
 Spielfeldbarrieren, Be- und Entwässe- 
 rungsanlagen, gesamter Bodenaufbau,  
 Flutlichtanlagen.
• Bei Rasenplätzen die Neuansaat der ge- 
 samten Fläche mit Korrektur der Trag- 
 schicht, bei Tennenbelägen die Erneue- 
 rung der Deckschicht mit Korrektur der  
 dynamischen Schicht, bei Kunstrasen- 
 flächen die Erneuerung der gesamten  
 Kunstrasenmatte oder des Mittelfeld- 
 bereiches; bei sonstigen Kunststoff- 
 belägen die Erneuerung der spikefesten  
 Überschicht.
• Die gesamte Haustechnik (insbesondere  
 heizungs- und lüftungstechnische sowie  
 sanitäre und elektrische Anlagen, ener- 
 giesparende Beleuchtung), Bodenkons- 
 truktionen (Sportböden in Hallen – Belag  
 allein ist nicht ausreichend), Fluchttrep- 
 pen, Brandschutzauflagen, Zäune.

5. wenn es sich um bauliche Maßnahmen  
 handelt, welche die gendergerechte  
 Nutzbarkeit der Sportanlage erhöhen. 

 Darunter fallen insbesondere folgende  
 Maßnahmen: 
• Erhöhung der Anzahl der Umkleideräume 
 und Toiletten für Mädchen und Frauen 
• Erhöhung der Anzahl multifunktionaler  
 Fitnessräume 
• Erhöhung der Anzahl von Frauenpark-
 plätzen 

6. wenn es sich um bauliche Maßnahmen  
 handelt, welche die inklusive Nutzbar-
 keit der Sportanlage erhöhen. 

 Darunter fallen insbesondere folgende 
 Maßnahmen: 
• Einbau von Aufzügen 
• Ausbau von Toiletten für Alle

(3) Förderungsempfänger*innen

Gefördert werden Vereine im Sinne des § 1  
Abs. 1, deren Sportanlagen im Eigentum 
des Vereins stehen oder diesen langfris-
tig überlassen sind und für die der Verein 
Träger der maßgeblichen Kosten für den 
Betrieb und den Unterhalt ist.
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(4) Fördervoraussetzungen

1. Folgende Sportanlagen werden gefördert: 

a) Sportanlagen, die auf dem Gebiet der  
 Landeshauptstadt München liegen.

b) Sportanlagen, die außerhalb des Stadt- 
 gebietes liegen, wenn die Ausübung der  
 Sportart tatsächlich in München nicht 
 möglich ist (z. B. Rudern, Segeln, Berg-
 und Skisport). 

c) Abweichend von b) auch Sportanlagen, 
 die im Gebiet einer unmittelbar an die 
 Stadtgrenze Münchens angrenzenden 
 Gemeinde liegen, soweit der überwie-
 gende Teil der Mitglieder(> 50 %) des den 
 Antrag stellenden Vereins ihren Haupt-
 wohnsitz in München haben (1.000 Mit-
 glieder mit Hauptwohnsitz in München 
 genügen abweichend von § 1 Abs. 1 
 Ziffer 6 nicht).

2. Die Flächen- und Raumkapazität des  
 Bauprojekts und der lokale Sportbedarf,  
 bei Sportanlagen mit stadtteilübergrei- 
 fendem Charakter der stadtweite Sport- 
 bedarf, müssen in einem angemesse- 
 nen Verhältnis stehen.

3.  Maßnahmen an Kunstrasenplätzen müs- 
 sen den jeweils aktuellen, durch Stadt-
 ratsbeschluss festgelegten, städtischen 
 Vorgaben entsprechen.

4.  Der Verein muss finanziell in der Lage  
 sein, die Sportanlage ordnungsgemäß  
 zu führen und zu unterhalten.

5. Der Verein trägt mit einer angemessenen  
 Eigenbeteiligung (mindestens 30 % der  
 Gesamtbaukosten) zur Finanzierung der  
 Baumaßnahme bei. Als Eigenbeteiligung  
 gelten zusätzlich zu den in § 2 Abs. 6  
 genannten Möglichkeiten auch im Ver- 
 ein erbrachte ehrenamtliche Arbeitsleis- 
 tungen (auf der Basis von Bemessungs- 
 grundlagen des BLSV) und Material- 
 spenden. Hierbei sind Einzelaufstellungen  
 mit Datum, Art der Tätigkeit und Anzahl  
 der Einzelstunden vorzulegen. Im Fall der 
 Förderung nach § 7 Abs. 5 Ziffer 2 b) 
 Buchstaben cc) bis ff) genügt abweichend  
 von Satz 1 eine Eigenbeteiligung von  
 mind. 10 % der Gesamtbaukosten.

6. Das Erbbaurecht bzw. die sonstige lang-
 fristige Nutzungsüberlassung haben sich 
 zum Zeitpunkt der Bewilligung der För-
 derung mindestens auf die Dauer der  
 nach Fertigstellung der Maßnahme je-
 weils einzuhaltenden Zweckbindungs-
 frist gemäß Abs. 5 Ziffer 5 zu erstrecken.  
 Eine sonstige langfristige Nutzungs-
 überlassung muss hierbei für die Dauer  
 der jeweiligen Zweckbindungsfrist  
 uneingeschränkt, unkündbar und unab-
 dingbar vereinbar sein. Der etwaige  
 Zeitaufwand bis zur Fertigstellung der  
 Maßnahme ist unter Einbeziehung von  
 möglicherweise auftretenden Verzöge-
 rungen angemessen zu berücksichtigen.  
 Das gesetzliche Recht zur außerordent-
 lichen fristlosen Kündigung aus wichti-
 gem Grund bleibt davon unberührt.

§ 7
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(5) Art und Umfang der Förderung

1. Art der Förderung

Die Förderung wird in Form von Zuschüs-
sen und Darlehen (Projektförderung) im 
Wege der Anteilsfinanzierung gewährt.

2. Form der Förderung

a) Zuschüsse:

aa) Bis zu 30 % der förderfähigen Kosten  
für Sportanlagen im Stadtgebiet München 
oder für Sportanlagen gemäß § 7 Abs. 4 
Ziffer 1 c).

bb) Bis zu 15 % der förderfähigen Kosten  
für Sportanlagen gemäß § 7 Abs. 4 Ziffer 
1 b).
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b) Zinsloses Darlehen (Laufzeit bis 15 Jahre):

aa) Neuerrichtungs- und Erweiterungs-
maßnahmen: 

Bis zu 10 % der förderfähigen Kosten für  
Sportanlagen im Stadtgebiet München  
oder für Sportanlagen gemäß § 7 Abs. 4  
Ziffer 1 c). 

bb) Großinstandsetzungen:

Bei Baumaßnahmen ab einem Kosten-
volumen von 100 000 E bis zu 10 % der 
förderfähigen Kosten für Sportanlagen im 
Stadtgebiet München oder für Sportanlagen 
gemäß § 7 Abs. 4 Ziffer 1 c). 

cc) Neuerrichtung und Großinstandsetzung 
von Kunstrasenplätzen:

Abweichend von aa) und bb) bis zu 30 % 
der förderfähigen Kosten für Kunstrasen-
plätze im Stadtgebiet München oder für 
Kunstrasenplätze gemäß § 7 Abs. 4 Ziffer 1 c). 
Die erhöhte Förderung gemäß cc) greift 
nur für Vorhaben, für die spätestens bis 
31. Dezember 2030 ein Förderantrag mit 
vollständigen Unterlagen (§ 7 Abs. 7) ein-
gereicht wurde. 

dd) Neuerrichtung und Großinstandset-
zung von Flutlichtanlagen auf bzw. mit 
LED-Technik: 

Abweichend von aa) und bb) bis zu 30 % 
der förderfähigen Kosten für Flutlichtanla-
gen im Stadtgebiet München oder für Flut-
lichtanlagen gemäß § 7 Abs. 4 Ziffer 1 c). 

Die erhöhte Förderung gemäß dd) greift 
nur für Vorhaben, für die spätestens bis 
31. Dezember 2030 ein Förderantrag mit 
vollständigen Unterlagen (§ 7 Abs. 7) einge-
reicht wurde. 

ee) Neuerrichtung und Großinstandsetzung 
von Sportanlagen, wenn durch diese Maß-
nahmen die gendergerechte Nutzbarkeit 
der Sportanlage erhöht wird. 

Abweichend von aa) und bb) bis zu 30 % der 
förderfähigen Kosten für entsprechende 
Maßnahmen gemäß § 7 Abs. 4 Ziffer 1 c). 
Die erhöhte Förderung gemäß ee) greift 
nur für Vorhaben, für die spätestens bis 
31. Dezember 2030 ein Förderantrag mit 
vollständigen Unterlagen (§ 7 Abs. 7) einge-
reicht wurde. 

ff) Neuerrichtung und Großinstandsetzung 
von Sportanlagen, wenn durch diese Maß-
nahmen die inklusive Nutzbarkeit erhöht 
wird. 

Abweichend von aa) und bb) bis zu 30 % 
der förderfähigen Kosten für entsprechende 
Maßnahmen gemäß § 7 Abs. 4 Ziffer 1 c). 
Die erhöhte Förderung gemäß ff) greift nur 
für Vorhaben, für die spätestens bis 31. De-
zember 2030 ein Förderantrag mit vollstän-
digen Unterlagen (§ 7 Abs. 7) eingereicht 
wurde.

§ 7
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3. Deckelung

Zuschüsse und Darlehen dürfen nicht hö-
her sein, als der nach Abzug der Eigenbe-
teiligung und der Zuwendungen von dritter 
Seite verbleibende ungedeckte Aufwand.

4. Förderfähige Kosten

Förderfähig sind nur Kosten, die im Rahmen 
einer wirtschaftlichen Bauweise und Aus-
stattung angemessen sind. 

5. Zweckbindung

Die Förderungsempfänger*innen müssen 
die geförderten Einrichtungen und Anlagen 
mindestens 25 Jahre ab Fertigstellung ent-
sprechend dem Förderzweck verwenden 
(Zweckbindungsfrist). Bei Baumaßnahmen 
bis zu einem Kostenvolumen von 75 000 € 
beträgt die Zweckbindungsfrist 10 Jahre. 
Im Einzelfall können im Zuwendungsbe-
scheid abweichende Zweckbindungsfristen 
festgesetzt werden, insbesondere wenn 
die voraussichtliche Nutzbarkeit der ge-
förderten Maßnahme unter der Zweckbin-
dungsfrist gemäß Satz 1 bzw. 2 liegt.
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(6) Verbot des vorzeitigen  
Maßnahmenbeginns

Vor der Antragstellung begonnene Maß-
nahmen werden nicht gefördert. Mit der 
Maßnahme darf grundsätzlich erst begon-
nen werden, wenn ein Förderbescheid 
zugegangen ist. 

Ein Maßnahmenbeginn vor Zugang des 
Förderbescheides ist nur dann förderun- 
schädlich, wenn der zu erwartende Zu-
schuss 25.000 E nicht übersteigt.

In dringenden Fällen kann nach der Antrag- 
stellung ein formloser schriftlicher Antrag 
auf Erlaubnis zum vorzeitigen Maßnahmen-
beginn gestellt werden. Mit der Maßnah-
me kann nach Zugang des Erlaubnisbe-
scheides förderunschädlich begonnen 
werden.

Aus der Zulassung des vorzeitigen Maß-
nahmenbeginns kann kein Anspruch auf die  
tatsächliche Gewährung von Fördermitteln  
abgeleitet werden; eine Zusicherung im Sin- 
ne des Art. 38 BayVwVfG ist nicht gegeben.

Das Risiko, dass Fördermittel nicht, nicht 
in der beantragten Höhe oder nicht zum 
beantragten Zeitpunkt gewährt werden 
können, liegt bei den Antragstellenden.

(7) Antragsfrist und Unterlagen

Die Förderanträge sind vor Beginn der Maß- 
nahme schriftlich bei der Landeshauptstadt 
München, Referat für Bildung und Sport 
einzureichen.

Antragsunterlagen:

1. Antragsformular mit Beschreibung des 
 Vorhabens und Darstellung des Finanzie-
 rungsplans

2.a) Bei Maßnahmen ab einem Kosten- 
  volumen in Höhe von 50 000 E 
  brutto:
  Aufgliederung der Baukosten nach  
  DIN 276 (Kostenberechnung oder  
  Kostenanschlag) in der jeweils 
  gültigen Fassung. 

  Bei einem Kostenanschlag sind 
  mindestens drei vergleichbare  
  Kostenangebote, aufgestellt nach  
  einheitlichem Leistungsverzeichnis,  
  einzuholen. 

  • Flächen- (Bruttogeschossfläche  
   und Nutzfläche) und Kubaturbe- 
   rechnungen (Bruttorauminhalt)  
   nach DIN 277

  • Planunterlagen Maßstab 1:100
   Alle Unterlagen sind in zweifacher  
   Ausfertigung und zusätzlich in  
   digitaler Ausführung als pdf-Datei  
   vorzulegen.

2.b) Bei Maßnahmen mit einem Kosten- 
  volumen unter 50 000 E brutto:
  drei vergleichbare Kostenangebote

3. Vorlage einer Baugenehmigung, soweit  
 diese für die vorgesehene Baumaßnah- 
 me erforderlich ist

§ 7
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4. Nachweis über die Antragstellung auf  
 Förderung von anderer Seite, falls diese  
 im Finanzierungsplan vorgesehen ist

5. Nachweis der langfristigen Nutzungs 
 überlassung bzw. Eigentumsnachweis

6. Nachweis eines ausreichenden Versi- 
 cherungsschutzes

7. Nachweis über die Finanzierung der  
 Folgekosten (Instandhaltungsplanung  
 und -durchführung)

8. Nachweis einer ausreichenden Wirt 
 schaftskraft durch die Vorlage von Ein- 
 nahmen-Ausgaben-Rechnungen bzw.  
 zusätzlich, abhängig von der Größe der  
 Maßnahme, durch eine Wirtschaftlich- 
 keits- und Folgekostenberechnung

9. Nachweis über die Eigenbeteiligung  
 gemäß des Abs. 4 Ziffer 4

10. Nachweis über die zu erwartende Vor- 
 steuererstattung. 

11. Dokumentation zum fachgerecht durch- 
 geführten Bauunterhalt

(8) Durchführung der Baumaßnahmen

Planung und Ausführung der Baumaßnah-
me müssen wirtschaftlichen und funktio- 
nellen Grundsätzen entsprechen. Der Ver- 
ein hat für die Dauer der Planungs- und 
Bauarbeiten eine verantwortliche, fachkun-
dige Vertretung (Architekt*in/ Bauingeni-
eur*in)) zu benennen. Kleinmaßnahmen bis 
zu einem Betrag von 50 000 E können auch 
in Eigenregie durchgeführt werden.

(9) Nachträgliche Förderungserhöhung

Eine Erhöhung der Fördermittel ist nach 
Bekanntgabe des Bewilligungsbescheides 
grundsätzlich nicht mehr möglich. Aus-
nahmen hiervon kommen nur in Betracht, 
wenn sämtliche der folgenden Vorausset-
zungen erfüllt sind:
 
1. Die Baukostensteigerung ist nicht auf  
 mangelhafte Planung und Ausgaben- 
 ermittlung oder unwirtschaftliche Aus- 
 führung, sondern auf unvorhersehbare  
 Schwierigkeiten in den Bodenverhältnis- 
 sen zurückzuführen (Kostenberechnung  
 nach DIN 276) und
2. die Erhöhung der bisher nach dem Er- 
 gebnis der fachlichen Prüfung ermittel- 
 ten förderungsfähigen Kosten beträgt  
 mindestens 10 000 E und
3. die Erhöhung der Baukosten wurde  
 unverzüglich bei der Landeshauptstadt  
 München angezeigt und bei einer we- 
 sentlichen Abweichung von den Bau- 
 unterlagen wurde die vorherige Zustim- 
 mung der Landeshauptstadt München  
 eingeholt.
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(10) Mitbenutzungsregelung

Der Verein gestattet die Mitbenutzung der  
Sportanlage durch die umliegenden öffent-
lichen Schulen. Den öffentlichen Schulen 
ist die Nutzung der Freiflächen, Duschen 
und Umkleiden kostenlos zur Verfügung zu 
stellen. Bei der Nutzung von Sporträumen 
beteiligt sich die Stadt angemessen an den 
anfallenden Unterhaltskosten.

Die Anlage (Vereinsheim) kann bei Bedarf 
für Versammlungen des Bezirksausschus-
ses genutzt werden. Die erforderlichen Ver-
einbarungen werden gesondert zwischen 
den Vertragsparteien getroffen.

Eine Nutzung durch Schulen, andere Sport-
vereine und Dritte ist jedoch nur in dem 
Maße vorgesehen, wie dies im Rahmen der  
Förderung durch den Freistaat Bayern und 
die Landeshauptstadt München zulässig 
ist. Dafür muss die Summe der schulsport-
lichen und weiteren Nutzungen in ihrem 
Umfang und ihrer Intensität hinter der Nut- 
zung durch den Verein zurück bleiben (Ver-
einsnutzung größer 50 %). Die Nutzung 
durch den Verein hat stets Vorrang. Weite-
re Einzelheiten können in einer gesonderten 
Vereinbarung geregelt werden.

(11) Auszahlungsvoraussetzungen/ 
Verwendungsnachweis

1. Die Förderung wird ab Bestandskraft  
 des Bewilligungsbescheides nach Vor- 
 lage folgender Nachweise auf Abruf  
 ausgezahlt:
 • Unterschriebene Erklärung, dass die  
  im Finanzierungsplan vorgesehenen  
  Eigenmittel für diese Maßnahme ver- 
  braucht sind;
 • Nachweis über die Höhe der noch  
  offenen Rechnungen.

2. Die Rechnungen mit den entsprechen- 
 den Zahlungsnachweisen sind jeweils  
 binnen 14 Tagen nach Eingang der För- 
 dermittel einzureichen.

3. Die zweckgerechte Verwendung des  
 Zuschusses ist vom Förderungsemp- 
 fänger beim Referat für Bildung und Sport  
 der Landeshauptstadt München nachzu- 
 weisen. Das vom Referat für Bildung  
 und Sport gestellte Formblatt ist zu ver- 
 wenden.

4. Zur Vermeidung von Überzahlung und  
 insbesondere zur Sicherung der recht- 
 zeitigen Vorlage des Verwendungs-
 nachweises ist jeweils ein Restbetrag  
 bis zur Vorlage des Verwendungsnach-
 weises zurückzubehalten. Dieser Aus-
 zahlungsrest (Schlussrate) wird in Höhe  
 von 10 % des Gesamtzuschusses  
 festgelegt. Im Bewilligungsbescheid  
 ist der Schlussrateneinbehalt ausdrück-
 lich festzuhalten.

§ 7
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(1) Städtische Sportanlagen

Städtische Sportanlagen sind alle von der 
Landeshauptstadt München betriebenen 
Sportanlagen, insbesondere 

 • Bezirkssportanlagen und sonstige  
  Freisportanlagen
 • Stadien
 • Sport- und Veranstaltungshallen
 • Schulsportanlagen (Schulsporthallen  
  und Freisportflächen, Schulschwimm- 
  bäder)
 • Eis- und Rollsportanlagen

(2) Widmung

Die städtischen Sportanlagen sind öffent-
liche Einrichtungen der Landeshauptstadt 
München und dienen vorrangig der Durch-
führung des Sportbetriebes in München. 
Insbesondere dienen sie der Durchführung 
des Schulsports und von Veranstaltungen 
öffentlicher Schulen, der Sportangebote 
von Kindertageseinrichtungen sowie der 
Ermöglichung eines Trainings- und Wett-
kampfbetriebs der Sportvereine mit Sitz in 
München, bei leistungssportlicher Nutzung 
auch von Seiten der Sportfachverbände. 
Neben den genannten Nutzungen sind 
andere Nutzungen zulässig, so weit sie den 
Sportbetrieb nicht nachhaltig behindern.

§ 8

Zulassung zu städtischen Sportanlagen

(3) Zulassung

Die Zulassung zu städtischen Sportan-
lagen erfolgt auf Antrag. Zwischen der 
Antragstellerin bzw. dem Antragsteller 
und der Landeshauptstadt München wird 
ein entsprechender Überlassungsvertrag 
geschlossen.

(4) Nutzungszeiten

Die Öffnungszeiten der Sportanlagen wer-
den von der Landeshauptstadt München 
gesondert festgesetzt. 

(5) Zulassungskriterien

Die Zulassung zu  Sportanlagen erfolgt ohne 
Rechtsanspruch im Rahmen der verfüg-
baren Nutzungszeiten für die in Absatz 2 
genannten Zwecke. Soweit für eine Sport-
anlage mehrere konkurrierende Anträge 
für die gleiche verfügbare Nutzungszeit 
vorliegen (Antragskonkurrenz), erfolgt die 
Entscheidung nach pflichtgemäßem Er-
messen und nach Kriterien, die im Rahmen 
von  Vergaberichtlinien gesondert festge-
schrieben werden.

(6) Entgelte für die Überlassung der 
Sportanlagen

Die Entgelte für die Überlassung der Sport-
anlagen werden gesondert geregelt und 
unter www.sport-muenchen.de veröffent-
licht.
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§ 9

Ehrung für Verdienste um den Sport
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Die Landeshauptstadt München zeichnet 
Persönlichkeiten aus, die sich um den Sport 
in München besonders verdient gemacht 
haben. Dabei achtet sie auf die geschlech-
tergerechte und inklusive Vergabe von 
Ehrungen und motiviert Sportvereine ent-
sprechende Vorschläge einzureichen.

(1) Arten der Auszeichnung

Die Auszeichnung erfolgt durch
•  einen Ehrenring in Gold
•  eine Ehrennadel in Gold, Silber oder Bronze 
jeweils verbunden mit einer Urkunde.

(2) Ehrenring in Gold

Der Ehrenring in Gold wird an Persönlich-
keiten verliehen, die sich in herausragender 
Weise um den Sport in München verdient 
gemacht haben. Der Ehrenring soll jähr-
lich höchstens an zwei Persönlichkeiten 
verliehen werden. Er trägt auf der Platte ein 
historisches Münchner Stadtwappen.

(3) Ehrennadel

Die Ehrennadel zeigt ein historisches Münch-
ner Stadtwappen auf dem Eichenblatt.

Die Ehrennadel in Gold, Silber oder Bronze 
wird an Persönlichkeiten verliehen, die sich 
besondere Verdienste um den Sport in Mün-
chen erworben haben, insbesondere durch

•  bedeutende sportliche Leistungen
•  besondere Verdienste in der Sport 
 förderung 
•  besondere langjährige persönliche  
 Leistungen innerhalb von Sportorgani- 
 sationen, Verbänden und Vereinen.

(4) Persönliche Voraussetzung

Geehrt werden kann, wer in der Landes-
hauptstadt München seinen ständigen 
Wohnsitz hat oder zwar an einem anderen 
Ort wohnt, aber seine anzuerkennenden 
Verdienste oder Leistungen für eine in der 
Stadt München ansässige Organisation 
erbracht hat.

(5) Verfahren

1. Jede Person kann Vorschläge mit dem  
 vom Referat für Bildung und Sport bereit- 
 gestellten Formblatt einreichen.

2. Über die Verleihung entscheidet der*die 
 Oberbürgermeister*in nach vorheriger  
 Anhörung des Ältestenrates. 

3. Die Überreichung des Ehrenringes  
 und der Ehrennadeln soll im Rahmen  
 des Empfangs für die Münchner Sport-
 organisationen und jeweils durch den*die  
 Oberbürgermeister*in oder eine von ihr  
 bzw. ihm benannte Vertretung erfolgen.
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Die Landeshauptstadt München zeichnet 
Sportler*innen aus, um deren persönliche 
Leistung und ihre Bedeutung für die Sport-
stadt München zu würdigen. Dabei ist 
sowohl das überregionale Image der Stadt 
als auch die Vorbildwirkung für den Nach-
wuchs von Bedeutung. 

(1) Voraussetzungen

1. Grundvoraussetzung für die Teilnahme  
 an der Ehrung ist, dass die Sportler*
 innen Mitglied eines Münchner Sport-
 vereins sind oder in München einen  
 Wohnsitz haben. 
 
2. Sportliche Voraussetzungen

a) Geehrt werden Sportler*innen, die bei 
 Veranstaltungen der ordentlichen Mit-
 gliedsorganisationen des Deutschen  
 Olympischen Sportbundes, des Deut-
 schen Gehörlosen-Sportverbandes, des 
 Deutschen Behinderten-Sportverbandes, 
 bei Special Olympics oder bei Meister-
 schaften der Spitzenfachverbände, die  
 eigene Klassen für Menschen mit Behin-
 derungen ausschreiben,

 • Deutsche*r Meister*in in der offenen 
  Klasse (Aktive der höchsten Klasse/ 
  Profi-Liga) oder Jugendklasse gewor-
  den oder 
 • Deutsche Pokalsieger*innen bei 
  Vereinsmannschaften in der offenen 
  Klasse (Aktive der höchsten Klasse/
  Profiliga) geworden sind

b) Geehrt werden außerdem Sportler*in-
 nen, die bei Veranstaltungen der füh-
 renden internationalen Spitzenverbände

§ 10

Ehrung sportlicher Leistungen

 • bei Europameisterschaften in der  
  offenen Klasse (Aktive der höchs- 
  ten Klasse/Profi-Liga) oder Jugend- 
  klasse einen der ersten drei Plätze  
  erzielt haben
 • bei Weltmeisterschaften in der  
  offenen Klasse (Aktive der höchs- 
  ten Klasse/Profi-Liga) oder Jugend- 
  klasse einen der ersten drei Plätze  
  erzielt haben 
 • den Europapokal für Vereinsmann- 
  schaften in der offenen Klasse  
  (Aktive der höchsten Klasse/Profi- 
  Liga) errungen haben 
 • den Weltpokal für Vereinsmann- 
  schaften in der offenen Klasse  
  (Aktive der höchsten Klasse/Profi- 
  Liga) errungen haben 
 • an den Olympischen oder Paralym-
  pischen Spielen, den Deaflympics 
  oder den Special Olympics World  
  Games teilgenommen haben

c) sowie in Einzelfällen Sportler*innen, 
 die besondere sportliche und ehrungs-
 würdige Leistungen mit vergleichbarer 
 Tragweite erbracht haben. 

3. Geehrt wird im Grundsatz der Erfolg in 
 den unter Ziffer 2 genannten Wett-
 bewerben bei einer angemessenen 
 Teilnehmerzahl: 
 • Nationale Wettbewerbe: Mindestens 
  vier teilnehmende Mannschaften oder 
  sechs teilnehmende Einzelsportler*in-
  nen 
 • Internationale Wettbewerbe: 
  Mindestens sechs teilnehmende
  Mannschaften oder acht teilnehmende 
  Einzelsportler*innen
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4. Für die Teilnahme an den Wettkämpfen, 
 die zum sportlichen Erfolg geführt ha-
 ben, muss eine Qualifikation erforderlich  
 gewesen sein, und zwar durch
 • Erfüllung einer von einem Sportdach- 
  verband oder einer anderen überge- 
  ordneten sportlichen Organisation 
  (z. B. Nationales Olympisches Komi- 
  tee) aufgestellten Norm (z. B. Platzie- 
  rung, Weite, Höhe),
 • erfolgreiches Bestehen eines Aus- 
  scheidungswettkampfes oder
 • entsprechende Platzierung in einer  
  Liga bei Mannschaftswettbewerben  
  (z. B. Teilnahme an Europapokalwett- 
  bewerben).

5. Bei Deutschen Meisterschaften im  
 Mannschaftssport gilt der Nichtabstieg  
 im Vorjahr als Qualifikation. Bei Deut- 
 schen Pokalwettbewerben im Mann- 
 schaftssport gilt die Zugehörigkeit zu  
 den zugelassenen Ligen als Qualifikation.

(2) Art der Ehrung

Die Ehrung erfolgt durch die Verleihung der 
goldenen Ehrenmedaille der Landeshaupt-
stadt München für hervorragende sportli-
che Leistungen. 

(3) Verfahren

1. Die Anträge auf Auszeichnung sind mit  
 der offiziellen Ausschreibung und Ergeb- 
 nisliste des zu ehrenden Wettkampfes  
 fristgerecht beim Referat für Bildung  
 und Sport einzureichen. Die Formblätter  
 für die Einreichung der Ehrungsvorschlä- 
 ge stehen unter  
 www.sport-muenchen.de  
 zum Download bereit. 

2. Die Antragsfrist endet am 15. Januar für  
 Erfolge im abgelaufenen Jahr. 
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(1) Zweck der Förderung

Die gezielte Förderung von Sportveranstal-
tungen soll einen nachhaltigen Effekt auf die  
Münchner Bevölkerung bzw. die gesamte 
Münchner Sportlandschaft ausüben, um 
mehr Menschen für Sport zu begeistern. 

Veranstaltungen des Spitzensports sollen 
darüber hinaus das Image der Sportstadt 
München über die Stadtgrenzen hinaus er- 
halten und verstärken.

(2) Gegenstand der Förderung
 
Gefördert werden können Veranstaltungs-
formate sowohl im Breitensport als auch 
im Leistungs- und Spitzensport.

(3) Förderungsempfänger*innen 

Antragsberechtigt ist jede natürliche oder 
juristische Person, die eine Sportveranstal-
tung organisiert.

(4) Fördervoraussetzungen

1. Die Sportveranstaltung findet im Gebiet  
 der Landeshauptstadt München statt. 
 Sportveranstaltungen, die außerhalb des  
 Stadtgebietes stattfinden, sind ausnahms- 
 weise förderfähig, wenn in der Landes- 
 hauptstadt nachweislich keine geeignete 
 Sportanlage zur Verfügung steht, die 
 Sportart sonst nicht gemäß der entspre-
 chenden Wettkampfregularien ausge-
 führt werden kann und ein hinreichend  
 großer Bezug der Sportveranstaltung  
 zur Landeshauptstadt München besteht.

§ 11

Förderung von Sportveranstaltungen

2. Antragstellende tragen mit einer ange-
 messenen Eigenbeteiligung gemäß § 2 
 Abs. 6 in Höhe von mindestens 10 % 
 der förderfähigen Kosten zur Finanzie-
 rung der Sportveranstaltung bei.

3. Die Veranstaltung fällt unter eine der  
 folgenden Kategorien:

3.1 Breitensport

a) Sportveranstaltungen mit mindestens  
 500 zu erwartenden aktiven Teilneh-
 mer*innen.

b)  Sportveranstaltungen im sozialen Be- 
 reich mit hoher direkter wie indirekter  
 Impulswirkung für die Integration und  
 die lnklusion von Menschen mit Behin-
 derung oder Sportveranstaltungen, mit 
 erheblichen sonstigen sozial wünschens-
 werten Effekten, z. B. für die Gewalt-
 prävention, die Bewusstseinsbildung, 
 den Abbau von Berührungsängsten.

c) Sportveranstaltungen im Bereich Ge-
 sundheitsprävention und -förderung (z. B. 
 Gesundheits- und Seniorensport) oder  
 Sportveranstaltungen im Bereich der  
 breitensportlichen Nachwuchsförderung  
 mit mindestens 200 zu erwartenden  
 aktiven Teilnehmer*innen.

d) Sportveranstaltungen, welche die sport-
 lichen und gesellschaftlichen Entwick-
 lungen widerspiegeln oder den informel-
 len Sport bzw. den sozialen Austausch im 
 Sport fördern, mit mindestens 200 zu  
 erwartenden aktiven Teilnehmer*innen.
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3.2 Leistungssport

a) Weltmeisterschaften, Europameister-
 schaften, Deutsche Meisterschaften und 
 Pokalwettbewerbe auf Bundesebene  
 mit mindestens 30 Teilnehmer*innen  
 oder mindestens acht teilnehmenden  
 Mannschaften.

b) Weitere nationale und internationale  
 Leistungssportveranstaltungen (u.a.  
 Welt-/Europa-/Deutschland-Cups, 
 Masters der offenen Klassen, Tour-/
 Serienevents) sowie Spitzensportveran-
 staltungen im Bereich der Nachwuchs-
 förderung.

c) Bayerische Meisterschaften in Sportar-
 ten, die einem der Fachverbände ge-
 mäß § 1 Abs. 1 Ziffer 8 angehören.

(5) Art und Umfang der Förderung

1.  Die Förderung wird als Anteilsfinanzie- 
 rung, gemessen an den förderfähigen  
 Kosten, mit Höchstbetragsbegrenzung  
 gewährt. 

2.  Die Förderung darf nicht höher sein als
  der ungedeckte Aufwand. Dieser er- 
 rechnet sich aus den förderfähigen  
 Kosten abzüglich der Eigenbeteiligung  
 und der Zuwendungen und Beiträge  
 von dritter Seite.

3. Die Festlegung des prozentualen Anteils 
 der Förderung im Einzelfall richtet sich 
 nach fachlichen Kriterien, hier insbeson-
 dere bei 

a) Breitensportveranstaltungen anhand:
 der Anzahl der zu erwartenden aktiven 
 Teilnehmer*innen, der Anzahl der zu er-
 wartenden Besucher*innen, Vielfalt im  
 Sport (Inklusion, Integration, Trendsport, 
 Gesundheitsförderung und -prävention), 
 ungedeckte Kosten pro Teilnehmer*in,  
 Gemeinnützigkeit des Antragstellenden 
 (§ 1 Abs. 1 Ziffer 4), Nachwuchsförde-
 rung, Anzahl der Kommunikationsmaß-
 nahmen / Öffentlichkeitsarbeit, Nutzung  
 bestehender Sportanlagen.
 
b) Leistungssportveranstaltungen anhand:
 der Anzahl der zu erwartenden aktiven 
 Teilnehmer*innen, der Zahl der zu erwar-
 tenden Besucher*innen, der sportlichen 
 Wertigkeit der Veranstaltung (DM, EM, 
 WM etc.), ungedeckte Kosten pro 
 Teilnehmer*in, Gemeinnützigkeit des  
 Antragstellenden (§ 1 Abs. 1 Ziffer 4),  
 Nachwuchsförderung, Anzahl der Kom-
 munikationsmaßnahmen/ Öffentlich-
 keitsarbeit, Nutzung bestehender 
 Sportanlagen.

4. Der prozentuale Anteil der Förderung  
 gemäß Ziffer 3 reduziert sich bei förder-
 fähigen Kosten, die über einer Höhe von 
 100 000 € liegen, um 2/5. 

5. Eine Förderung wird nicht gewährt,  
 wenn der für den Vorläufigen Bescheid  
 (vgl. Abs. 9 a) errechnete maximale För-
 derbetrag einen Betrag von 1 000 €  
 nicht übersteigt.
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(6)  Förderfähige Kosten

1. Die Kosten müssen in unmittelbarem 
 Zusammenhang mit dem sportlichen  
 Teil der Veranstaltung stehen. Hierzu  
 zählen in der Regel Kosten für Kommu- 
 nikation, Offizielle, Lizenzen, Preisgelder,  
 Material, Medaillen, Personal und Mie- 
 ten (z. B. Örtlichkeiten, Geräte) sowie  
 Infrastrukturkosten (z. B. Strom, Was- 
 ser, Absperrungen, Straßenschilder)  
 und Genehmigungskosten.

2. Kosten werden nur anerkannt, wenn  
 die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit  
 und Sparsamkeit beachtet wurden,  

 d. h. die Ausgaben müssen in einem  
 vertretbaren Verhältnis zu Bedeutung  
 und Umfang der Veranstaltung stehen.

3. Nicht förderfähige Kosten sind insbe- 
 sondere:
• Vermögensbildende Investitionen in  
 Form von Anschaffungen beweglicher  
 oder unbeweglicher Güter
• kalkulatorische Kosten (z. B. eigene Räu-
 me, fiktive Mieten) sowie Abschreibun-
 gen, Rückstellungen und Rücklagen
• Gerichtskosten
• Kosten, die durch Versäumnisse oder  
 Fehlverhalten des Förderungsempfän-
 gers entstanden sind (z. B.Versäumnis-
 gebühren, Bußgelder, Geldstrafen)

§ 11
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(7) Antragsverfahren

1. Die Förderung ist spätestens sechs 
 Wochen vor der Veranstaltung schrift- 
 lich zu beantragen (Ausschlussfrist).  
 
 Bei Veranstaltungen mit kalkulierten 
 Gesamtkosten von mehr als 100 000 € 
 muss der Antrag bis zum 1. Juli des  
 Vorjahres des geplanten Veranstaltungs-
 termins eingereicht werden (Ausschluss-
 frist); geht der Antrag später, jedoch  
 innerhalb der unter Satz 1 genannten  
 sechs Wochen Frist (Ausschlussfrist)  
 ein, kann eine Förderung von maximal  
 25 000 € gewährt werden.

2. Die Antragstellung muss mittels Formular 
 (Antrag auf Gewährung eines Zuschusses 
 zur Förderung von Sportveranstaltungen)  
 erfolgen.
 Dem Antrag ist zwingend ein detaillier-
 tes Veranstaltungskonzept bzw. eine  
 Ausschreibung der Veranstaltung mit  
 folgenden Informationen beizufügen: 
• Veranstaltende 
• Ziel und Zweck der Veranstaltung 
• Darstellung inhaltlicher Neuerungen  
 und des Bedarfs für München 
•  sportliche Wertigkeit (z.B. Deutsche  
 Meisterschaft, EM, WM) 
•  Teilnahmebedingungen 
•  Art und Umfang der Nachwuchs-
 förderung 
•  Art und Umfang von sozialer Integra-
 tion bzw. Inklusion von Menschen mit  
 Behinderung 
•  Gesundheitsförderung und -prävention
•  Entwicklungen im Sport / Trendsport  
 (Erläuterung des innovativen Ansatzes 
 im Konzept) 

•  Benennung der Zielgruppenanalyse 
•  Anzahl zu erwartende Teilnehmende 
•  Anzahl zu erwartende Besuchende 
•  Ablauf- und Aufbauplan, Programmplan 
•  geplante Kommunikationsmaßnahmen /  
 Öffentlichkeitsarbeit 
•  erwartete Medienresonanz

 Neben dem Veranstaltungskonzept/der 
 Ausschreibung ist dem Antrag ein detail-
 lierter Gesamtkosten- und Finanzierungs-
 plan beizufügen, welcher die Aufstellung 
 aller voraussichtlichen Kosten sowie die 
 zur Verfügung stehenden Finanzierungs-
 mittel beinhaltet (z. B. Werberechte,  
 Sponsoring, Fundraising, Eigenmittel etc.).

(8) Verbot des vorzeitigen Maßnahmen- 
beginns

1. Mit Maßnahmen zur Durchführung der  
 Sportveranstaltung (Abschluss verbind-
 licher Lieferungs- oder Leistungsverträge) 
 darf erst nach Zugang des Vorläufigen  
 Bescheids (Abs. 9 a) begonnen werden.  
 Handlungen, die für eine ordnungsge-
 mäße Antragstellung erforderlich sind, 
 gelten nicht als Maßnahmen beginn. 

 In dringenden Fällen kann die Stadt nach 
 Antragstellung gemäß Abs. 7 auf weite-
 ren, schriftlichen Antrag die Einwilligung 
 (vorherige Zustimmung) zum vorzeitigen 
 Maßnahmenbeginn erteilen. Aus der  
 Einwilligung zum vorzeitigen Maßnah-
 menbeginn kann kein Anspruch auf die  
 Gewährung von Fördermitteln abgeleitet 
 werden; eine Zusicherung im Sinne des  
 Art. 38 BayVwVfG ist nicht gegeben.  
 Das Risiko, dass Fördermittel nicht,  
 nicht in der beantragten Höhe oder nicht 
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 zum beantragten Zeitpunkt gewährt  
 werden können, liegt bei den Antrag-
 stellenden.

2. Ziffer 1 gilt nicht, wenn gemäß Antrag 
 die kalkulatorischen Gesamtkosten der 
 Veranstaltung weniger als 100 000 €  
 betragen (Bagatellgrenze). Das Risiko,  
 dass Fördermittel nicht, nicht in der  
 beantragten Höhe oder nicht zum bean-
 tragten Zeitpunkt gewährt werden kön-
 nen, liegt bei den Antragstellenden.

3. Bei Verstößen gegen Ziffer 1 werden  
 Kosten aus den betroffenen Lieferungs-  
 und Leistungsverträgen (begonnene  
 Maßnahmen) nicht als förderfähige  
 Kosten im Sinne von Abs. 6 anerkannt.

(9) Bewilligungs- und Auszahlungs- 
verfahren
 
a) Nach Antragstellung wird zunächst die  
 grundsätzliche Förderfähigkeit und der  
 maximale Förderbetrag verbeschieden,  
 die Förderhöhe wird zunächst vorläufig  
 bewilligt (Vorläufiger Bescheid).
 
b) Nach Durchführung der Veranstaltung  
 und Vorlage des Verwendungsnach-
 weises wird der endgültige Förderbe-
 trag festgesetzt und die Auszahlung 
 angewiesen (Schlussbescheid). 

c) Auf Antrag kann bei berechtigtem  
 Interesse eine Abschlagszahlung auf  
 den maximalen Förderbetrag vorläufig  
 bewilligt werden.

§ 11
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(1) Zweck der Förderung

Um Menschen mit Behinderungen oder 
mit Migrationshintergrund eine langfristi-
ge, kontinuierliche, selbstbestimmte und 
gleichberechtigte Teilhabe am Sport zu er-
möglichen, werden Maßnahmen benötigt, 
die auf die spezifischen Erfordernisse der 
Zielgruppe zugeschnitten sind. Die Landes-
hauptstadt München möchte mit einer ge-
zielten Projektförderung Maßnahmen, die 
unmittelbar die Inklusion und Integration im 
und durch Sport fördern, unterstützen.

§ 12  
Förderung von Maßnahmen 
zum Zwecke der Inklusion und der 
Integration im Sport

(2) Gegenstand der Förderung

Förderfähig sind folgende Maßnahmen zur 
Erreichung des o.g. Zwecks: 
• Zusatzqualifizierung von Funktionär*innen, 
 Trainer*innen, Übungsleiter*innen, Betreuer-
 *innen im Bereich der interkulturellen wie  
 inklusiven Öffnung von Sport- und Bewe-
 gungsangeboten und Sportorganisationen
• Maßnahmen der Netzwerkbildung
• Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit  
 zur Erreichung o. g. Zielgruppen
• Bewegungs- und Sportangebote für  
 Menschen mit Behinderungen und  
 Migrationshintergrund
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In Ausnahmefällen sind auch andere Maß- 
nahmen förderfähig, wenn sie in ganz 
besonderem Maße der Integration oder 
Inklusion im und durch Sport dienen. Nicht 
Gegenstand dieser Förderung sind Sport-
veranstaltungen im Sinne des § 11.

(3) Förderungsempfänger*innen
1. Antragsberechtigt sind sowohl natür-
liche oder juristische Personen als auch 
Initiativen oder ähnliche Vereinigungen 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

(4) Fördervoraussetzungen

1.  Die Maßnahme findet im Gebiet der  
 Landeshauptstadt München statt.  
 Maßnahmen, die außerhalb des Stadt- 
 gebietes stattfinden, sind ausnahms- 
 weise förderfähig, wenn in der Landes- 
 hauptstadt nachweislich keine geeignete  
 Sportanlage zur Verfügung steht.
2. Der überwiegende Anteil der Teilneh-
 mer*innen der Maßnahme sind Münch-
 ner*innen oder Mitglieder von Münchner  
 Antragstellenden.
3. Antragstellende tragen mit einer ange- 
 messenen Eigenbeteiligung in Höhe 
 von mindestens 10 % der förderfähigen 
 Kosten zur Finanzierung der Maßnahme 
 bei.
4. Bei Antragstellenden ohne eigene 
 Rechtspersönlichkeit (z. B. Initiativen) 
 übernehmen mindestens zwei, auch 
 faktisch haftungsfähige Mitglieder oder  
 alle Mitglieder die gesamtschuldnerische  
 Haftung für die ordnungsgemäße Ver-
 wendung der Mittel.

(5) Art und Umfang der Förderung

1. Die Förderung wird als Anteilsfinan- 
 zierung (gemessen an den förderfähigen  
 Kosten) mit Höchstbetragsbegrenzung  
 gewährt.
2. Die Förderung darf nicht höher sein als  
 der nach Abzug der Eigenbeteiligung  
 und der Zuwendungen und Beiträge von  
 dritter Seite verbleibende ungedeckte  
 Aufwand.
3. Die Festlegung des prozentualen Anteils  
 der Förderung im Einzelfall richtet sich  
 nach fachlichen Kriterien, insbesondere 
 der Gesamtanzahl der Teilnehmer*innen, 
 der Innovation und Besonderheit der  
 Maßnahme, der Partizipation von Men-
 schen mit Migrationshintergrund oder  
 Behinderung an der Gestaltung der Maß-
 nahme, der Qualifikation der beteiligten  
 Mitarbeiter*innen, der Nachhaltigkeit  
 der Maßnahme und der geplanten, ziel-
 gruppenspezifischen und barrierefreien  
 Information und Kommunikation rund  
 um die Maßnahme.
4. Eine Förderung wird nicht gewährt,  
 wenn der rechnerische Zuschuss einen  
 Betrag von 1 000 € nicht übersteigen  
 würde.
5. Der höchstmögliche Zuschuss für eine  
 Maßnahme beträgt 30 000 €. Der maxi-
 male Förderzeitraum für eine Maßnahme  
 beträgt 12 Monate. Pro Maßnahme ist  
 maximal eine Antragsstellung innerhalb  
 von 12 Monaten möglich. Bei über 12  
 Monate laufenden Maßnahmen ist eine  
 erneute Antragstellung zulässig.
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(6) Förderfähige Kosten

1. Die Kosten müssen in unmittelbarem  
 Zusammenhang mit dem inklusiven oder  
 integrativen Teil der Maßnahme stehen.  
 Die Erbringung der Leistungen muss  
 dabei unabdingbar für das Zustande- 
 kommen der Maßnahme sein.
2. Kosten werden nur anerkannt, wenn die  
 Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und  
 Sparsamkeit beachtet wurden, d. h. die  
 Ausgaben müssen in einem vertretbaren  
 Verhältnis zu Bedeutung und Umfang  
 der Maßnahme stehen.
3. Förderfähig sind vorbehaltlich Ziffer 1  
 und 2 in der Regel folgende Kosten: 
a) angemessene, maßnahmenbezogene  
 Personalkosten 
b) Sachausgaben, die unmittelbar bei der 
 Umsetzung der Maßnahme anfallen (z. B. 
 Werbe- und Kommunikationsmittel, 
 Transportkosten, Fahrtkosten (nach  
 BayRKG), Mietkosten)
4. Nicht förderfähige Kosten sind: 
 • Vermögensbildende Investitionen in  
  Form von Anschaffungen beweglicher  
  oder unbeweglicher Güter
 • Kalkulatorische Kosten (z. B. eigene 
  Räume, fiktive Mieten) sowie Ab- 
  schreibungen, Rückstellungen und  
  Rücklagen
 • Gerichtskosten
 • Kosten, die durch Versäumnisse oder  
  Fehlverhalten des Förderungsempfän- 
  gers entstanden sind (z. B.Versäumnis 
  gebühren, Bußgelder, Geldstrafen)

(7) Antragsverfahren

1. Die Förderung ist spätestens sechs  
 Wochen vor Beginn der Maßnahme 
 schriftlich zu beantragen (Ausschluss-
 frist). Bei Maßnahmen mit einer bean-
 tragten Fördersumme von über 10 000 € 
 müssen entsprechende Anträge bis  
 zum 1. Juli des Vorjahres des geplanten  
 Maßnahmenbeginns eingereicht werden  
 (Ausschlussfrist).
2. Der Antrag ist mit dem im Referat für  
 Bildung und Sport – Geschäftsbereich  
 Sport – erhältlichen Formblatt (Antrag  
 auf Gewährung eines Zuschusses zur  
 Förderung von Maßnahmen aus dem  
 Bereich Integration und Inklusion) zu  
 stellen mit folgenden beizufügenden  
 Unterlagen:
 Beschreibung der Maßnahme, kurze  
 Beschreibung, wie auf die Maßnahme  
 aufmerksam gemacht wird, detaillierter  
 Gesamtkosten- und Gesamtfinanzie-
 rungsplan, d.h. eine Aufstellung aller  
 voraussichtlichen Kosten der Maßnahme  
 und eine Übersicht über die voraussicht-
 lich zur Verfügung stehenden Finanzie-
 rungsmittel (z. B. Sponsoring, Fundraising  
 etc.), einschließlich des Nachweises der 
 Eigenbeteiligung und Nachweise über  
 die Beantragung weiterer möglicher  
 Förderungen von anderer Seite (z. B.  
 Bund, Land, BLSV, BVS Bayern, Fach-
 verbände)

§ 12
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(8) Verbot des vorzeitigen Maßnahmen-
beginns 

1. Vor der Antragstellung begonnene Maß- 
 nahmen werden nicht bezuschusst. Als 
  Maßnahmenbeginn ist der Abschluss  
 eines der Ausführung zuzurechnenden  
 Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu  
 werten. Handlungen, die für eine ord- 
 nungsgemäße Antragstellung erforder- 
 lich sind, gelten nicht als Maßnahmen- 
 beginn. 

 Mit den Maßnahmen darf erst begonnen  
 werden, wenn ein Förderbescheid zuge- 
 gangen ist. In dringenden Fällen kann  
 nach der Antragstellung ein formloser  
 schriftlicher Antrag auf Erlaubnis zum  
 vorzeitigen Maßnahmenbeginn gestellt  
 werden. Aus der Zulassung des vor- 
 zeitigen Maßnahmenbeginns kann kein  
 Anspruch auf die tatsächliche Gewäh- 
 rung von Fördermitteln abgeleitet wer- 
 den; eine Zusicherung im Sinne des  
 Art. 38 BayVwVfG ist nicht gegeben.  

 Das Risiko, dass Fördermittel nicht, nicht  
 in der beantragten Höhe oder nicht zum  
 beantragten Zeitpunkt gewährt werden  
 können, liegt bei den Antragstellenden

(9) Verwendungsnachweis

1. Die zweckgerechte Verwendung der  
 Förderung ist von den Förderungsemp-
 fänger*innen spätestens drei Monate nach 
 Abschluss der Maßnahme beim Referat  
 für Bildung und Sport – Geschäftsbereich  
 Sport – der Landeshauptstadt München  
 nachzuweisen. Das vom Referat für  
 Bildung und Sport gestellte Formblatt ist  
 zu verwenden.
2. Auf schriftlichen Antrag innerhalb der  
 Frist der Ziffer 1 wird eine Fristverlänge- 
 rung von weiteren drei Monaten zur Ein- 
 reichung der Unterlagen nach Ziffer 1  
 gewährt.
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(1) Zweck der Förderung

Um die Vielfalt sportlicher Angebote in 
München zu erweitern, möchte die Landes- 
hauptstadt München mit einer gezielten 
Projektförderung Maßnahmen, die unmit-
telbar die Entwicklung und Etablierung von 
Trend- und Actionsportarten in der Münch-
ner Sportlandschaft fördern, unterstützen.

(2) Gegenstand der Förderung

Förderfähig sind alle Maßnahmen zur Er- 
reichung des o.g. Zwecks, insbesondere
• konkrete neue Bewegungs- und Sport- 
 angebote
• die Zusatzqualifizierung von Trainer*innen  
 im Bereich des Trend- und Actionsports 
• Projekte mit innovativem Charakter (inkl. 
 Konzeptfindung, Planung und Umset-
 zung) 
• Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit  
 zur Erreichung der jeweiligen Zielgruppen 
• kleine regionale Sportveranstaltungen 
• bauliche Maßnahmen des Trend- und  
 Actionsports

Nicht Gegenstand dieser Förderung sind  
Sportveranstaltungen im Sinne des § 11. 
Nicht Gegenstand der Förderung sind 
außerdem Maßnahmen, die nach § 7 ge-
fördert werden. Eine gleichzeitige Bean-
tragung von Fördermittel nach § 7 und 
§ 13 ist ausgeschlossen.

(3) Förderungsempfänger*innen

Antragsberechtigt sind sowohl natürliche 
oder juristische Personen als auch Initiati-
ven oder ähnliche Vereinigungen ohne ei- 
gene Rechtspersönlichkeit.

§ 13   
Förderung von Maßnahmen 
im Trend- und Actionsport

(4) Fördervoraussetzungen

1. Die Maßnahme erfolgt in einer vom  
 Referat für Bildung und Sport nach fach- 
 lichen Kriterien (z. B. Entwicklung der  
 aktiven Sportlerinnen und Sportler,  
 Berichterstattung in den Medien, Inte- 
 resse der Wirtschaft, Zukunftspoten- 
 tial der Sportart) festgelegten aktuellen  
 Münchner Schwerpunktsportart (Veröf- 
 fentlichung unter  
 www.sport-muenchen.de). 
2. Die Maßnahme findet im Gebiet der  
 Landeshauptstadt München statt. Maß- 
 nahmen, die außerhalb des Stadtge- 
 bietes stattfinden, sind ausnahmsweise  
 förderfähig, wenn in der Landeshaupt- 
 stadt keine geeigneten Sport- und Be- 
 wegungsmöglichkeiten zur Umsetzung  
 der Maßnahme zur Verfügung stehen. 
3. Der überwiegende Anteil der Teilnehmer-
 *innen der Maßnahme sind Münchner-
 *innen oder Mitglieder von Münchner 
 Antragstellenden.
4. Die Antragstellenden tragen mit einer 
 angemessenen Eigenbeteiligung in  
 Höhe von mindestens 30 % der förder-
 fähigen Kosten zur Finanzierung der 
 Maßnahme bei. In den ersten drei Jahren 
 genügt eine Eigenbeteiligung in Höhe  
 von je 10 % der förderfähigen Kosten,  
 wenn nachweislich alle realistischen  
 Förderungs- oder Einnahmemöglichkei-
 ten ausgeschöpft wurden.
5. Die Maßnahme richtet sich an mindes- 
 tens 20 Personen.
6. Bei Antragstellenden ohne eigene  
 Rechtspersönlichkeit (z. B. Initiativen)  
 übernehmen mindestens zwei, auch  
 faktisch haftungsfähige Mitglieder oder  
 alle Mitglieder die gesamtschuldneri-
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 sche Haftung für die ordnungsgemäße  
 Verwendung der Mittel.

(5) Art, Umfang und Höhe der Förderung

1. Die Förderung wird als Anteilsfinanzie- 
 rung (gemessen an den förderfähigen  
 Kosten) mit Höchstbetragsbegrenzung  
 gewährt.
2. Die Förderung darf nicht höher sein als  
 der nach Abzug der Eigenbeteiligung  
 und der Zuwendungen und Beiträge von  
 dritter Seite verbleibende ungedeckte  
 Aufwand.
3. Die Festlegung des prozentualen Anteils  
 der Förderung im Einzelfall richtet sich  
 nach fachlichen Kriterien, insbesondere
 • Anzahl der aktiven Sportler*innen 
 insgesamt in der Sportart in München 
• Anzahl der Teilnehmer*innen an der  
 Maßnahme 
• Sozialverträglichkeit der Maßnahme 
• Innovation und Einzigartigkeit der Maß-
 nahme 

• Professionalität der Maßnahme (z. B.  
 Qualität der Konzeption, Personalstruktur, 
 Vollständigkeit des Finanzierungskonzepts, 
 Qualifikation der Mitarbeiter*innen) 
• Nachhaltigkeit der Maßnahme 
• Zielgruppenspezifische Information und  
 Kommunikation rund um die Maßnahme
4. Eine Förderung wird nicht gewährt, wenn  
 der rechnerische Zuschuss einen Betrag  
 von 300 E nicht übersteigen würde.
5. Der höchstmögliche Zuschuss für eine 
 Maßnahme beträgt 50 000 €. Dabei ist 
 der Zuschussanteil für vermögensbilden-
 de Investitionen in Form von Anschaffun-
 gen beweglicher und unbeweglicher 
 Güter auf 25 000 € begrenzt. Der maxi-
 male Förderzeitraum für eine Maßnahme  
 beträgt 12 Monate. Bei über 12 Monate  
 laufenden Maßnahmen ist eine erneute  
 Antragstellung zulässig.
6. Die Zweckbindungsfrist für geförderte 
 bewegliche und unbewegliche Güter 
 wird im Zuwendungsbescheid gesondert  
 festgesetzt.



60

(6) Förderfähige Kosten

1. Die Kosten müssen in unmittelbarem  
 Zusammenhang mit der Maßnahme im  
 Trend- oder Actionsport stehen und  
 unter sportfachlichen Gesichtspunkten  
 förderungswürdig sein. Die Erbringung  
 der Leistungen muss dabei unabdingbar  
 für das Zustandekommen der Maßnah- 
 me sein.
2. Kosten werden nur anerkannt, wenn  
 die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit  
 und Sparsamkeit beachtet wurden, d. h.  
 die Ausgaben müssen in einem vertret- 
 baren Verhältnis zu Bedeutung und  
 Umfang der Maßnahme stehen.
3. Förderfähig sind vorbehaltlich Ziffer 1  
 und 2 in der Regel folgende Kosten:
 a) angemessene, maßnahmenbezogene  
  Personalkosten
 b) Sachausgaben, die unmittelbar bei  
  der Umsetzung der Maßnahme an- 
  fallen (z. B. Sportmaterialien, Werbe-  
  und Kommunikationsmittel, Verpfle-
  gung der Teilnehmer*innen, Trainer*
  innen, Büromaterial, Preise (Pokale, 
  Urkunden), Transportkosten, Fahrt-
  kosten (nach BayRKG), Mietkosten)
4. Nicht förderfähige Kosten sind: 
• Kalkulatorische Kosten (z. B. eigene 
 Räume, fiktive Mieten) sowie Abschrei-
 bungen, Rückstellungen und Rücklagen 
• Gerichtskosten 
• Kosten, die durch Versäumnisse oder 
 Fehlverhalten des Förderungsempfängers  
 entstanden sind (z. B. Versäumnisge-
 bühren, Bußgelder, Geldstrafen)

(7) Antragsverfahren

1. Die Förderung ist spätestens sechs 
 Wochen vor Beginn der Maßnahme 
 schriftlich zu beantragen (Ausschluss-
 frist). Bei Maßnahmen mit einer bean-
 tragten Fördersumme von über 10 000 € 
 müssen entsprechende Anträge bis zum 
 1. Juli des Vorjahres des geplanten Maß-
 nahmenbeginns eingereicht werden 
 (Ausschlussfrist).
2. Der Antrag ist mit dem im Referat für  
 Bildung und Sport erhältlichen Formblatt  
 (Antrag auf Gewährung eines Zuschus- 
 ses zur Förderung von Maßnahmen des  
 Trend- und Actionsports) zu stellen, mit  
 folgenden beizufügenden Unterlagen:
a) Beschreibung der Maßnahme  
 (Veranstalterin/Veranstalter, Idee, Ziel 
 der Maßnahme, Zielgruppen, zeitlicher  
 und inhaltlicher Ablauf, erwartete Zahl  
 der Teilnehmerinnen und Teilnehmer,  
 geplante Kommunikationsmittel, Teil- 
 nahmebedingungen, etc.) 
b) Detaillierter Gesamtkosten- und 
 Gesamtfinanzierungsplan, d. h. eine  
 Aufstellung aller voraussichtlichen  
 Kosten der Maßnahme und eine  
 Übersicht über die voraussichtlich zur  
 Verfügung stehenden Finanzierungs- 
 mittel (z. B. Sponsoring, Fundraising 
 etc.), einschließlich des Nachweises  
 der Eigenbeteiligung.

§ 13
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(8) Verbot des vorzeitigen  
Maßnahmenbeginns 

Vor der Antragstellung begonnene Maß-
nahmen werden nicht gefördert. Als Maß- 
nahmenbeginn ist der Abschluss eines der  
Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- 
oder Leistungsvertrages zu werten. Hand- 
lungen, die für eine ordnungsgemäße An-
tragstellung erforderlich sind, gelten nicht 
als Maßnahmenbeginn. 

Mit den Maßnahmen darf erst begonnen 
werden, wenn ein Förderbescheid zuge-
gangen ist. In dringenden Fällen kann nach 
der Antragstellung ein formloser schriftli-
cher Antrag auf Erlaubnis zum vorzeitigen 
Maßnahmenbeginn gestellt werden. Aus 
der Zulassung des vorzeitigen Maßnah-
menbeginns kann kein Anspruch auf die 
tatsächliche Gewährung von Fördermit-
teln abgeleitet werden; eine Zusicherung 

im Sinne des Art. 38 BayVwVfG ist nicht 
gegeben. Das Risiko, dass Fördermittel 
nicht, nicht in der beantragten Höhe oder 
nicht zum beantragten Zeitpunkt gewährt 
werden können, liegt bei den Antragstel-
lenden.

(9) Verwendungsnachweis

1. Die zweckgerechte Verwendung der  
 Zuschüsse ist vom Förderungsempfän- 
 ger spätestens 3 Monate nach Ab- 
 schluss der Maßnahme beim Referat für  
 Bildung und Sport der Landeshauptstadt  
 München nachzuweisen. Das vom  
 Referat für Bildung und Sport gestellte  
 Formblatt ist zu verwenden.
2. Auf schriftlichen Antrag innerhalb der  
 Frist der Ziffer 1 wird eine Fristverlänge- 
 rung von weiteren drei Monaten zur Ein- 
 reichung nach Ziffer 1 gewährt.
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(1) Zweck und Gegenstand der  
Förderung

Dem Leistungssport sowie in Ausnahme-
fällen dem Breitensport soll die Chance ge- 
geben werden, kontinuierlich Training und 

§ 14   
Förderung der Anmietung von 
Sportanlagen bei Dritten für den 
Leistungssport

Wettkampf aufrechtzuerhalten, wenn die 
Kapazitäten auf städtischen Anlagen nicht 
ausreichen oder geeignete städtische An-
lagen gar nicht existieren und der Betrieb 
eigener Anlagen für Vereine zu teuer wäre 
(z. B. im Eis- und Schwimmsport). Die  
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Landeshauptstadt München unterstützt 
insoweit die Anmietung von Sportanlagen 
bei privatwirtschaftlichen Betreibern. 

(2) Förderungsempfänger*innen

Förderfähig sind neben Vereinen im Sinne 
des § 1 Abs. 1 auch die Träger leistungs-
sportlicher Einrichtungen oder Vereinigun-
gen, insbesondere Landesfachverbände 
des Sports und Startgemeinschaften oder 
ähnliche Zusammenschlüsse.

Förderfähig sind außerdem die Münchner 
Ortsgruppen der Deutschen Lebensret-
tungsgesellschaft und die Wasserwacht im 
Bayerischen Roten Kreuz.

(3) Fördervoraussetzungen

1. Vereinseigene oder städtische Anlagen  
 bestehen nicht bzw. dort sind keine ge- 
 eigneten Kapazitäten vorhanden bzw.  
 notwendige Ausstattungsmerkmale sind  
 nicht erfüllt und die Errichtung und der  
 Eigenbetrieb derartiger Anlagen ist aus  
 Kostengründen unzumutbar, und 

2.  die Anmietung erfolgt in Schwerpunkt- 
 sportarten im Sinne des jeweiligen Leis- 
 tungssportkonzepts der Landeshaupt 
 stadt München für Nutzungen, die dazu  
 bestimmt sind, in die nationale oder inter- 
 nationale Spitze zu führen. Die Maßgabe  
 hierfür bilden strukturelle Vorgaben des  
 Deutschen Olympischen Sportbundes  
 (DOSB) und/oder der nationalen Spitzen- 
 verbände.

3.  Von Ziffer 2 abweichend sind zudem  
 folgende Anmietungen förderfähig:

a) Im Schwimmsport, soweit im Jahres- 
 durchschnitt der Trainingszeit eines  
 Vereins im jeweiligen Schwimmbad  

 mindestens fünf Aktive pro angemie- 
 teter Schwimmbahn trainieren. Bei  
 tauchsportlichen Nutzungen gilt dies  
 ab mindestens vier Aktiven pro Bahn.
 
b) Im Eissport Anmietungen
 
 aa) in nicht überdachten Eissportanlagen  
 sowie 
 
 bb) in Eishallen, wenn und soweit dort  
 nach Deckung des nach Ziffer 2 beste- 
 henden Bedarfs noch freie Kapazitäten  
 bestehen.
   
(4) Art und Form der Förderung

1. Die Förderung wird im Wege der An- 
 teilsfinanzierung gewährt.
2. Die Höhe der Förderung beträgt max.  
 70 % der Mietkosten. Die Förderung  
 darf nicht höher sein, als der nach Zu- 
 wendungen von dritter Seite verblei- 
 bende ungedeckte Aufwand.
3. Die Miete ist maximal bis zur markt- 
 üblichen Höhe für Sportanlagen mit  
 vergleichbarer Ausstattung förderfähig.
4. Die Förderung wird für die Dauer der  
 Anmietung, max. jedoch für ein Jahr  
 übernommen. Nach diesem Zeitpunkt  
 ist eine erneute Antragstellung erforder- 
 lich.

(5) Verfahren

1.  Die Förderung muss vor Unterzeich- 
 nung des Mietvertrages schriftlich be- 
 antragt werden.
2.  Der Mietvertrag ist unverzüglich nach  
 Unterzeichnung vorzulegen.
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Diese Richtlinien treten mit Wirkung zum 
01.01.2024 in Kraft. 

§ 15  
Inkrafttreten/Außerkrafttreten

Gleichzeitig treten die bisherigen Richt-
linien der Landeshauptstadt München zur 
Förderung des Sports mit Ausnahme des 
§ 4a außer Kraft.
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Referat für Bildung und Sport – 
Geschäftsbereich Sport

Leitung Geschäftsbereich Sport

spa.rbs@muenchen.de

Bestandsdatenverwaltung von Sportvereinen 

skubis.rbs@muenchen.de

Vereinsförderung

Investitionszuschüsse und Darlehen zur Errichtung und Großinstandsetzung von 
Sportanlagen Zuschüsse zu den Unterhaltskosten von Vereinssportanlagen
Sportbetriebspauschale
Förderung der Anmietung der Sportanlagen bei Dritten
Zuschüsse aus der Vermarktung von Sportanlagen
Ehrungen für Verdienste um den Sport

vereinsfoerderung.rbs@muenchen.de

Sportstättenmanagement

Sportstättenmanagement für Bezirkssportanlagen und sonstige Sportanlagen 

freisportanlagen.rbs@muenchen.de

Sportprogramme und Veranstaltungen

Sportveranstaltungsservice
Förderung von Sportveranstaltungen
Ehrung sportlicher Leistungen

Sportveranstaltungen@muenchen.de

Projektförderung

Förderung von Maßnahmen zum Zwecke der Inklusion und Integration im Sport
Förderung von Maßnahmen im Trend- und Actionsport

Sportkonzepte.rbs@muenchen.de

Servicetelefon Sport

089 233 96777

Informationen und Antragsformulare

https://stadt.muenchen.de/infos/sportfoerderung.html
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